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Bezeichnung der Maßnahme 
‘ 

Maßnahmentyp 

Sicherung und Entwicklung von Alt- und Biotop- " -Ve'mefd"“gsmaßnahme 

. _ _ 

A Ausgleichsmaßnahme 

bäumen zur Slcherstellung eines ausreichenden e Ersatzmaßnahme 

Baumhöhlenangebots für Fledermäuse ° Ges‘a"”"gsmaß“ahme 

_ _ 

W Waldersatz(ausschl. nach 
Waldrecht) 

Zusatzindex 

FFH Maßnahme zur Schadensbegren- 

_ 
zung bzw. Maßnahme zur Kohä- 

zum Maßnahmenübersmhtsplan: ,enzsichemng 

Unterlage 9.1 CEF funktionserhaltende Maßnahme 

FCS Maßnahme zur Sicherung eines 
günstigen Erhaltungszustandes 

Lage der Maßnahme 

Waldbestände mit geeignetem Entwicklungspotenzial im‚weiteren Umfeld des Vorhabens (siehe Gebietskulisse irn 
Maßnahmenübersichtsplan, Unterlage 9.1). 

Begründung der Maßnahme 

Vermeidung für Konflikt 

Ausgleich für Konflikt 2 H 
Ersatz für Konflikt 

Waldausgleich für 

Maßnahme zur Schadensbegrenzung für: 
Maßnahme zur Kohärenzsicherung für: 
CEF-Maßnahme

. 

FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für 

ÜÜÜÜÜÜEÜ 

AuSlösende Konflikte I notwendiger Maßnahmenumfang 

Bezugsraum 2 „Siedlungsbereich und Mittelgebirgslagen östlich der Hengersberger Che" 

2 H Verlust potenzieller Fledermausquartiere infolge der Beseitigung von Waldbeständen mit Höhlenbäumen 
im Bereich des westlichen und östlichen Tunnelportals 

Durch die Rodung von Hangwald im Bereich des westlichen Tunnelportals und von Waldbest'a‘nden westlich von 
Kaltenbrunn kommt es zum Verlust von Höhlenbäumen und damit poteniieller Fledermausquartiere lm vorliegen- 
den Fall sind im Bereich des TunneI-Westportals ca. 20 Höhlen- bzw. Biotopbäume und im Bereich des Ostportals 
ca. 5 betroffen. Der Verlust an Höhlen— bzw. Biotopbäumen bewegt sich folglich in einer Größenordnung von 25 
Stück. Da das Entstehen und Vergehen von Höhlen in den betroffenen Waldbeständen aufgrund der relativ exten— 
siven Waldbewirtschaftung (hoher Waldflächenanteil, teils in Steillagen) als dynamischer Prozess anzusehen ist, 
wird hier nicht eine konkrete Anzahl vorhabensbedingt betroffener Biotopbäume ausgeglichen, sondern es werden 
stattdessen Waldflächen ausgewiesen, in denen vergleichbare dynamische Prozesse zur Bildung potenzieller 
Baumquartiere ablaufen können. 

Dazu werden Wälder in einer Flächengröße ausgewiesen, die angemessen erscheint, um zu gewährleisten dass 
Alt- bzw. Biotopbäume in ausreichender Anzahl zur Verfügung gestellt oder entwickelt werden können. Daherwird 
als Ausgleich ungefähr die 5-fache Fläche der Waldfläche angesetzt, in der potenzielle Fledermausquartiere vor— 
handen sind und die in Folge des Bauvorhabens verloren gehen. Die den beschriebenen Kriterien entsprechenden 
Verluste von Waldflächen mit Höhlen- und Biotopbäumen belaufen sich auf ca. 1 ha, derAusgleichsbedarf wird 
folglich auf 5 ha festgelegt. 
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Ausgangszustand der Maßnahmenflächen 

Waldbestände, in denen teils bereits alte Bäumen und Biotopbäume sowie geeignete Enhfvicklungspotenziale vor- 
handen sind. 

Zielkonzeption der Maßnahme 

Im Zuge der Baumaßnahme gehen potenzielle Fledermausquartiere in Waldbeständen verioren, die relativ exten- 
siv bewirtschaftet werden und daher eine hohe Entwicklungsdynamik aufweisen. Damit den betroffeneh Fleder- 

mausaden auch langfristig geeignete Quaniere zur Verfügung stehen. werden im weiteren Umfeld der geplanten 
Ortsumgehung Waldbestände zur Verfügung gestellt. um ebenfalls durch Eigendynamik eine Entwicklung von Alt- 
und Biotopbäumen dauerhaft zu gewährlei;ten. ' 

Das Maßnahmenkonzept sieht vor. dass dazu ca. 5 ha Gehölz- und Waldbestände künftig mit artenschutzfachli- 
cher Zielsetzung nur mehr eingeschränkt bewirtschaftet werden. 

Die Waldbestände wurden im Vorfeld bereits erworben. so dass die gewünschten Waldentwicklungsprozesse 

(Entstehung von Baumhöhlen) im Sinne einer CEF-Maßnahme bereits vor Beginn der Straßenbaumaßnahmen 
gewährleistet sind. 

Ausführung der Maßnahme 

Beschreibung der Maßnahme 

Artenschutzorientierte Einschränkung der forstwir15chaftlichen Nutzung in bereits im Vorfeld erworbenen Waldhe- 

ständen in der Umgebung des Vorhabens und damit Sicherung einer ungestörten Entwicklung alter Bäume und 
Biotopbäume mit einem Angebot an potenziellen Fledermausquarfieren. 

Zeitliche Zuordnung E Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten 

Ü Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten (möglichst frühzeitig, nach Mög- 
lichkeit vor Beginn der Bauarbeiten) 

Ü Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten 

Gesamtumfang der Maßnahme Gebietskulisse von 5 ha Waldfläche 

Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (5 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG i. V. m. 5 10 BayKompV) 

dauerhaft 

Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (5 15 Abs. 4 Saü 1 BNat$chG 
i. V. rn. 5 11 BayKompV) 

Die Flächen wurden bereits im Vorfeld durch das StBA Passau erworben. 

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen 

Ausrichtung der Pflege an der Bedarfssituation (z.B. Verkehrssicherungspflicht. Bekämpfung von Kalamitäten) 

Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen 

Die Durchführung der Maßnahme wird von der ökologischen Baubegleitung überwacht. 
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Bezeichnung des Maßnhmenkomplexes Maßnahmntyp 
' V V 'd ß h Ausgle1chsmaßnahmen zur Schaffung naturbe- 

A Aig“gli'ic:;'if$apfneme 

tonter Lebensräume und zur Strukturanreiche- E E,sa‚zmaß„ahme 

rung der Landschaft G Gestaltungsmaßnahme 

Zugehörige Maßnahmen zum Maßnahmenkomplex W 
Wä:äfgäää 

(a"55°h" "ach 

2.1 A Grünlandextensivierung im Bereich derAbgrabungsfläche für Zusatzindex 
den Retenti0nsraumauswei°h FFH Maßnahme zur Schadensbegren» 

2.2 A Extensivierung von Feuchtgrünland an der Hengersberger Ohe zung bZW- Maßnahme zur K0hä- 

südlich von Rothmühle fen25i0hemflg 

CEF funktionserhaltende Maßnahme 

FCS Maßnahme zur Sicherung eines 
günstigen Erhaltungszustandes 

2.3 A Optimierung von Feucht- und Nasswiesen am westlichen Talrand 
der Hengersberger Che zwischen Alperding und Rothmühle 
(Ökokonto) 

2,4 A Umwandlung von Fichtenforsten auf nassen Standorten zu natur- 
nahen Sumpfwäldern 

2.5 A Entwicklung von Bachauenwäldern und Grünlandextensivierung 
am Mapferdinger Bach . 

2.6 A Grünlandextensivierung südwestlich von Vorderherberg 

2.7 A Grünlandextensivierung östlich von Vorderherberg 

zum Maßnahmenplan: 

Unterlage 9.2 Blatt 1, 2, 3 

Lage des Maßnahmenkomplexes 

Der Maßnahmenkomplex verteilt 'sich auf 7 Teiiflächen im näheren und weiteren Umfeld des Vorhabens. Die 
Maßnahmenfläche 2.1 A liegt an der Hengersberger Ohe westlich bzw. südwestlich von Rothmühle im Bereich 
der Abgrabungen in der Aue, die aus Gründen des Retentionsraumausgleichs als Teil des Vorhabens erforderlich 
werden. Die Maßnahmenfläche 2.2 A liegt ca. 200 m südsüdwestlich der Maßnahmenfläche 2.1 A ebenfalls an 
der Hengersberg Che. Maßnahmenfläche 2.3 A befindet sich ca. 150 m südwestlich des Bau-Anfangs und ist Teil 
einer Ökokontofläche. Die Maßnahme 2.4 A umfasst zwei Teilflächen; sie liegen ca. 130 m nordöstlich bzw. süd- 
westlich des westlichen Tunnelportals in der Aue der Hengersberger Che. Maßnahmenfläche 2.5 A befindet sich 
am Ortsrand von Auerbach ca. 120 m nördlich des östlichen Tunnelportals Die Fläche schließt irn Norden direkt 
an den Mapferdinger Bach (bzw. seine Verlegungsstrecke) an und umfasst auch Teile der angrenzenden Hangla- 
gen, Die Maßnahmenflächen 2.6 A bzw. 2.7 A liegen an der B 533 ca, 1.6 km bzw. 2.2 km nordwestlich des Bau- 
Endes. Die zerstreute Lage der Ausgleichsflächen begründet sich aus dern Bemühen ausschließlich Flächen der 
öffentlichen Hand für die Ausgleichsmaßnahmen heranzuziehen, um somit die agrarstrukturellen Belange in 
größtmöglichem Umfang zu berücksichtigen. Alle Maßnahmenflächen liegen innerhalb der gleichen Naturräumli- 
chen Haupteinheit („D63‚ Oberpfälzer und Bayerischer Wald“ nach Ssymank; „407 Lallinger Winkel" nach Mey- 
nen/Schmithüsen et al.). 

Begründung der Maßnahme 

Vermeidung für Konflikt 

Ausgleich für Konflikt 1 B, 2 B, 1 H, 2 H, 1 Bo, 2 Bo, 2 W 
Ersatz für Konflikt 

Waldausgleich für 

'DÜEÜ 
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Maßnahme zur Schadensbegrenzung für: 

Maßnahme zur Kohärenzsicherung für: 

CEF-Maßnahme 

FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes 

ÜÜÜÜ 

Auslösende Konflikte l notwendiger Maßnahmenumfang 

Bezugsraum 1 „Tal- und Hügellagen westlich der Héngersberger Che" 

1 B Verlust und Beeinträchtigung von Flächen mit Biotopfunktionen 

1 H Habitatverluste naturschutzrelevanter Tierarten 

1 Bo Eingriffe in Aueböden durch Überbauung und Versiegelung sowie durch Abgrabung zum Retentions- 
raumausgleich 

Bezugsraum 2 „Siedlungsbereich und Mittelgebirgslagen östlich der Hengersberger Che“ 

2 B Verlust und Beeinträchtigung von Flächen mit Biotopfunktionen 

2 H Habitatverlusle naturschutzrelevanter Tierarten 

2 Bo Versiegelung und Überbauung von Aue- und Talböden 

2 W Verlegung des Mapferdinger Bachs 

Der flächenbezogene Kompensationsumfang ergibt sich aus den Beeinträchtigungen der Biotopfunktionen und 

damit aus dern irn Biotopwertverfahren gemäß BayKompV ermittelten Kompensationsbedarf nach Wertpunkten, 
der sich im vorliegenden Fall auf 31 5.1 59 Wertpunkte beläuft. 

Zusätzlich ist zu berücksichtigen, dass Biotope mit gesetzlichem Schuß gem. 5 30 BNat$chG i‚V.m. Ari. 23 Bay— 
Nat3chG unmittelbar betroffen sind. Im Einzelnen gehen ca. 130 lfm naturnahe Fließgewässerstrecke (F15— 

FWGOBK), rd. 1.400 m2 feuchte Hochstaudensäume (K1 23-GHOOBK) und rd. 14000 rn? Sumpfwald (L432-WQ) 
dauerhaft verloren. Diese Bestände gilt es mindestens irn Umfang der betroffenen Flächen gleichartig auszuglei- 

' 

chen (Anmerkung: Der Verlust der naturnahen Fließgewässerstrecke (F15- F-WOOBK wird hier der inhaltlichen 

Vollständigkeit halber angeführt der gleichaflige Ausgleich erfolgt allerdings nicht ln diesem Maßnahmenkom- 
plex sondern im Rahmen von Maßnahmenkomplex 5). 

Ein verbaI-argumentativ herzuleitender Kompensationsbedarf ergibt sich aus Beeinträchtigungen der Habitatfunk— 

tionen für naturschutzrelevante Tierar1en, hier insbesondere einiger Vogelarten, die üblicherweise in Gehölzstruk— 

turen undloder Wäldern brüten Dazu werden (in Kombination mit anderen Ausgleichsmaßnahmen vor allem 

1 Asa: und 3 WIA) Gehölzstrukturen und Wälder irn mindestens gleichen Umfang geschaffen. wie sie verloren 
gehen. 

Im Zuge des Vorhabens werden Aue- und Talböden irn Umfang von rd. 2.11 ha in Anspruch genommen. Diese 
Flächen zeigen auf ca. 1,31 ha eine auetypische Vegetationsdecke, sodass die besonderen Bodenfunktionen 

über die Biotopfunktion und deren Beeinträchtigung ausreichend berücksichtigtwerden kann. Auf 0.8 ha schlägt 

sich die Bodenfunklion jedoch infolge intensiver Nutzungsformen nicht im Biotopwen nieder. Im Rahmen des 
Ausgleichskonzepts sind daher auf einer Fläche von mindestens 0,8 ha die Bodenfunktionen von Aue- oder Tal- 

böden zu stärken. 

lm Bezugsraum 2 kommen Beeinträchtigungen der Wasserfunktionen hinzu. da für das Straßenbauvorhaben der 
Mapferdinger Bach verlegt werden muss. Diese Verlegung des Mapferdinger Bachs ist zunächst ebenfalls als 

Eingriff zu bewenen. für den verbal—argumentativ eine Kompensation herzuleiten ist. Im konkreten Fall kann je- 

doch durch die naturnahe Bachgestaltung im Bereich der Verlegungsstrecke in Kombination mit der Neuschaf- 

fung bachbegleitender Wälder (siehe Maßnahmen 2,5 A und 5.5 G) an Ort und Stelle die erforderliche Kompen- 
sation erbracht werden. 

Zielkonzeption der Maßnahmen 

Mit diesem Maßnahmenkomplex erfolgt in Verbindung mit den Maßnahmen 3 W/A und 4 ACEF die Neuschaffung 
bzw. Aufwenung von naturnahen Offenland- und Waldlebensräumen und somit irn gesamten Spektrum der vorn 
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Vorhaben betroffenen naturnahen Lebe'nsräume ein Ausgleich für die vorhabensbedingt beeinträchigen Bio 

topfunktionen. 

Maßnahme 2.1 ‘A sieht auf eider Fläche von rd. 1.500 m’ die Entwicklung von feuchten Hochstäudensäumen vor. 
Weitere Ufersäume entstehen in Zusammenhang mit den Gestaltungsmaßnahmen an der Verlegungsstrecke des 
Mapferdinger Bachs. Mit Maßnahme 2.4 A werden in der Aue der Hengersberger Ohe auf einer Fläche von rd. 
1.600 rn2 Standortfremde Waldbestände in Sumpfwälder umgebaut. Auf diese Weise, wird für einen Teil der vom 
‚Vorhaben betroffenen gesetzlich geschützten Biotope (gemäß 5 30 BNatSchG i.V.m. Art. 23 BayNatSchG) ein 
gleichartiger Ausgleich geschaffen. Die darüber hinaus entstehenden Verluste von gesetzlich geschützten Fließ- 

gewässerstrecken (gemäß 5 30 BNat3chG i‚V.m. Art. 23 BayNat$chG) werden irn Rahmen der Gestahungsmaß— 
nahme 5.7 G in Form der naturnahen Gestaltung der Verlegungsstrecke des Mapferdinger Bachs ausgeglichen. 
Insgesamt wird somit der nach 5 30 BNatSchG i.V.m. Art. 23 BayNatSchG geforderte gleichartige Ausgleich ge— 

setzlich geschützter Biotope in vollem Umfang erbracht. Durch die naturnahe Gestaltung des Mapferdinger Bachs 
im Bereich seiner Verlegungsstrecke werden auch die Beeinträchtigungen der Wasserfunktionen kompensiert 

Mit den Maßnahmen 2,1 A, 2.2 A und 2.4 A findet auf einer Fläche von rd. 0,85 ha eine Nutzungsextensivierung 
auf Aueböden statt. Mit Maßnahme 2.5 A werden im Bereich der Talböden des Mapferdinger Bachs in einem Um— 
fang von rd. 0,14 ha Bachauenwälder neu begründet. In der Summe werden daher auf knapp 1 ha Fläche Maß- 
nahmen umgesetzt. die die Bodenfunktionen von Aue- und Talböden stärken. Die Beeinträchtigung der Boden- 
funktionen außerhalb naturbetonter Biotope kann daher durch den Umfang der in diesem Maßnahmenkomplex 
vorgesehenen Nutzungsextensivierungen ausgeglichen werden. ohne dass sich zusätzlicher Flächenbedarf ergibt. 

Außerdem sind im Rahmen der Maßnahme 2.5 A Kompensationsmaßnahmen für den edenschutzrechllich in be— 
sonderer Weise zu berücksichtigenden Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläuling (Maculinea/Phengaris nausilhous) 
vorgesehen, die über die notwendigen vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen (CEF—Maßnahmen) hinausgehen 
und somit zur Stützung der lokalen Population beitragen sollen (siehe auch Maßnahme 4 ACEF). 

Die mit dem Maßnahmenkomplex enistehenden naturnahen Flächen können darüber hinaus auch als Bereiche— 
rung irn Landschaftsbild gewertet werden ln Bezug auf die Beeinträchtigungen des Landschaftsbilds erfüllt der 
Maßnahmenkomplex jedoch lediglich eine begleitende Funktion zum Maßnahmenkomplex 5 (= Ausgleichsmaß- 
nahmen zur Neugestaltung des Landschaftsbildes). 

Für die Maßnahmen 25 A, 2.6 A und 2.7 A wird ausnahmsweise auf Flächen zugegriffen, die im Beeinträchtigungs— 
korridor der geplanten Ortsumgehung liegen, Dies ist dadurch begründet, dass der Kompensationsbedarf in größt— 

möglichem Umfang auf Flächen der öffentlichen Hand realisiert werden soll, um auf diese Weise die agrarstruktu— 
rellen Belange zu berücksichtigen. Maßnahmenfläche 2.5 A, die noch nicht irn Vorfeld erworben werden konnte. 
eignet sich in besonderer Weise für Ausgleichsmaßnahmen. weil hier in Zusammenhang mit der vorhabensbedingt 
notwendigen Teilverlegung des Mapferdinger Bachs und der geplanten naturnahen Gestaltung der Verlegungs- 

strecke (Maßnahme 5.7 G) in größerem räumlichen Zusammenhang naturbetonte Lebensräume entwickelt und 
somit die Maßnahmen in ihrer Effizienz gesteigert werden können. 

Alle hier zu5ammengefassten Maßnahmen tragen in Kombination mit den übrigen Ausgleichsmaßnahmen auch 
zur Kompensation der Habitatverluste von naturschutzrelevanten Tierarten bei, indem sie teils als Nahrungshabi- 

late und teils als Hauptlebensräume fungieren. 

Fläche des Maßnahmenkomplexes 4,38 4,49 ha 
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_ 

_ 
Maßnahmenblatt — Einzelmaßnahme zu Komplex Nr.:; 

Projektbezeichnung Vorhabensträger 
v 

Maßnahmen-Nr. 

B 533, Ortsumgehung Auerbach Bundesrepublik Deutschland 2 1 A 
B 533_1 70_1‚196 bis Staatliches Bauamt Passau 
B 533_200_0‚715 

Bezeichnung der Maßnahme Maßnahmentyp 
.. . . . . V V 'd ß h Grunlandextensmerung lm Beremh der Abgra- e”“°'_ ""gsma “a me 

_ _ 

A Ausgleichsmaßnahme 

bungsflache fur den Retent10nsraumausglemh E Ersatzmaßnahme 

G Gestaltungsmaßnahme 

4 _ _ 

W Waldersatz (ausschl. nach 

Zu Maßnahmenkomplex 2: Ausgleichsmaßnahmen zur Schaf- "_Va'dfe°“” 

fung naturbetonter Lebensräume und zur Strukturanreiche- 
zusatz'"dex 

FFH Maßnahme zur Schadensbe- 
rung der LandSChaft grenzung bzw. Maßnahme zur 

Kohärenzsicherung 

CEF funktionserhaltende Maßnahme 

FCS Maßnahme zur Sicherung eines 
günstigen Erhaltungszustandes 

zum Maßnahmenplan: 

Unterlage 9.2 Blatt 1 

Lage der Maßnahme 

Westseitig entlang der Hengersberger Ohe auf einem ca. 200 m langen Abschnitt westlich bzw, südwestlich von 
Rothmühle 

Ausgangszustand der Maßnahmenfläche (mit Biotop—/Nutzungstypen gemäß Biotopwertliste) 

Bei der Maßnahmenfläche handelt es sich um \Mesen in der Aue der Hengersberger Che. Die Nordhälfte der Flä- 
che stellt sich als Intensivgrünland (G1 1) dar, die Südhälfle als mäßig extensiv genutztes, artenarmes Grünland 

(621 1). Im Osten grenzt die Fläche direkt an den Ufergehölzsaum, der die Hengersberger Che begleitet. Auf der 
Fläche findet irn Rahmen des Vorhabens eine Abgrabung zur Schaffung des erforderlichen Retentionsraumaus— 
gleichs statt.

' 

Ausführung der Maßnahme 

Beschreibung der Maßnahme 
- Anlage und Entwicklung einer artenreichen Feucht-/Nasswiese durch Mähgutübenragung aus geeigneten Spen- 

derflächen (Flächenauswahl in Absprache mit der Unteren Naturschutzbehörde); alternativ: Ansaat mit autoch- 

thonem Saatgut (Zielbestand: GZZZ-GNOOBK) 

— Auf einem ca. 8 rn (bis max. 10 m) breiten, dem angrenzenden Gewässerbegleitgehölz vorgelagenen Streifen 
verringene Mahdhäufigkeit zur Entwicklung des neu angelegten Grünlands zu einer feuchten, artenreichen 

Hochstaudenflur‘(Zielbestand: K133-GHOOBK). Bei Bedarf sind ggf. zusätzliche Pflanzenaden einzubringen. urn 
das typische Arteninventar des Zielbestands zur erreichen. 

Zeitliche Zuordnung Ü Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten 

Ü Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten (möglichst frühzei— 
tig. auch im Vorfeld der Bauarbeiten bereits durchführbar) 

% Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten 

Gesamtumfang der Maßnahme 0,43 ha 

Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (5 15 Abs. 4 Sau 2 BNat$chG) dauerhaft 

Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (5 15 Abs. 4 Satz 1 BNat$chG) 
Die Flächen liegen als Teil der straßenbaulichen Maßnahme künftig irn Eigentum der Bundesrepublik Deutschland 

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der Iandschaftspflegerischen Maßnahmen 

Exlensivgrünland: maximal zweischürige Bewirtschaftung ohne Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln; 

erste Mahd nicht vor dem 15. Juni. 2. Mahd nicht vor 15. August. jeweils mit Entfernung des Mähguts 

Hochstaudensaum: Pflegeeingriffe nach Bedarf und ausschließlich zum Ziel der Erhaltung und Förderung der Le- 
bensraumqualität und Strukturvielfalt sowie der Unterdrückung von Gehölzaufwuchs und ggf. der Ausbreitung von 

invasiven Neophyten. 
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Feststellungsentwurf 
_ 

' 

Unterlage 9.3 T 
B 533 — Ortsumgehung Auerbach Maßnahmenblätter 

Bei Bedarf wirfe Pflege in Abhängigkeit von der Entwickner Fläche und in Abstimmung rn" 
Naturschutzbehörde angepasst. 

Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen 
Die Durchfühan der Maßnahmen wird von der ökologischen Baubegleitung überwacht. 
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Feststellungsentwurf Unterlage 9.3 T 
B 533 — Ortsumgehung Auerbach Maßnahmenblätter 

Maßnahmenblatt —- Einzelmaßnahme zu Komgleer.:3 

Projektbezeichnung 
_ 

Vorhabensträger Maßnahmen-Nr. 

B 533. Ortsumgehung Auerbach Bundesrepublik Deutschland 2 2 A 
B 533_1 70_1v196 bis Staatliches Bauamt Passau 
B 533_200_0‚715 

Bezeichnung der Maßnahme Maßnahmentyp 
. . .. v v '

h 
Extenswterung von Feuchtgrunland an der Hen- e”"e'_d"“gsmaß"a me 

' „ 
A Ausglelchsmaßnahme 

gersberger Ohe sudhch von Rothmuhle E Ersatzmaßnahme 

G Gestaltungsmaßnahrne 

_ _ _ 

W Walde_rsatz (ausschl. nach 

Zu Maßnahmenkomplex 2: Ausgleichsmaßnahmen zur Schaf— Wa'd'ecm) 

fung naturbetonter Lebensräume und zur Strukturanreiche- 
zusamndex 

FFH Maßnahme zur Schadensbe— 
rung der Landschaft grenzung bzw. Maßnahme zur 

Kohärenzsicherung 

CEF funktionserhaltende Maßnahme 

FCS Maßnahme zur Sicherung eines 
günstigen Erhaltungszustandes 

zum Maßnahmenplan: 

Unterlage 9.2 Blatt1 

Lage der Maßnahme 

Fl.nr. 690 und 691 (Lkrs. Deggendorf, Gemeinde und Gemarkung Auerbach); die beiden Flurstücke liegen ca. 
350 rn südwestlich von Rothmühle und grenzen direkt westlich an den Flusslauf der Hengersberger Ohe an. 

Ausgangszustand der Maßnahmenfläche (mit Biotop-/Nutzungstypen gemäß Biotopwertliste) 

Die beiden Flurstücke stellen sich übewviegend als mäßig artenreiches seggen- oder binsenreiches Feucht-lNasé— 

grünland dar (G221), teilweise mit Übergängen zur Kohldistelwiese. Am Ostrand der Flächen wird ein ca, 6 — 10 rn 
breiter Streifen vom gewässerbegleitenden Gehölzsaums (L542) der Hengérsberger Ohe eingenommen. 

Da bei der Begutachtung der Fläche sowohl die Lauchschrecke (Mecostethus parapleurus, RLB V, RLD 3) als auch 
die Sumpfschrecke (Stethopyhma grossum, RLB V. RLD -) nachgewiesen werden konnten, sollen die beiden Flur— 
stücke zur Erhaltung und Förderung dieser naturschutzrelevanten Heuschreckenarten gesiched und in geeigneter 

Form bewirtschaftet bzw, gepflegt werden. 

Ausführung der Maßnahme 

Beschreibung der Maßnahme 

Extensivierung der bestehenden Grünlandnutzung 

- maximal 2-schürige Bewirtschaftung
V 

— Erhöhung des Artenreichtums durch Ausbringung von autochthonem Saatgut; gegebenenfalls Nederholung der 
Maßnahme bis zum Erreichen des gewünschten Zielzustands (Zielbestand: GZZZ—GNOOBK) 

Optimierung des gewässerbegleitenden Gehölzbestands 

- Bedarfsgerechte Pflegemaßnahmen zum Erhalt und der Förderung d_er Bestände und ihrer Vitalität (z.B. ab- 
schnittweise auf den Stock setzen) (Zielbestand: L543—WNOOBK) 

Zeitliche Zuordnung Ü Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten 

ü Maßnahme irn Zuge der Straßenbauarbeiten (möglichst frühzei- 
tig. auch im Vorfeld der Bauarbeiten bereits durchführbar) 

Ü Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten 

Gesamtumfang der Maßnahme 0,26 ha 

Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (5 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG) dauerhaft 

_ 

Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (5 15 Abs. 4 Satz 1 BNat$chG) 
Die Fläche wurde bereits im Vorfeld durch das StBA Passau erworben. 

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen 

Extensivgrünland: ein- bis zweischürige Bewirtschaftung mit Hochschnitt ohne Einsatz von Dünge— und Pflanzen- 

schutzmitteln; eine erste Mahd soll zur Schonung der Heuschreckenlarven schon im Mai erfolgten und die 2. Mahd 
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Feststellungsentwurf Unterlage 9.3 T 
B 533 — Orlsumgehung Auerbach Maßnahmenblätter 

M'aßnah‘menblatt — Einzélmaßnähme zu KomplexNyr::„_2_« 

Projektbézeichnung Vorhabensträger Maßnahm'en-Nr. 

B 533, Ortsumgehung Auerbach Bundesrepublik Deutschland 2 2 A 
B 533_1 70_1 ‚196 bis Staatliches Bauamt Passau 
B 533_200_0.71 5 

nicht vor 15. August; jeweils mit schonender Entfernung des Mähguts. nachdem es mindestens einen Tag auf der 
Fläche verblieben ist. Darüber hinaus sollen jährlich wechselnde Teilflächen bzw. Streifen in einem Umfang von 
20% der Gesamtfläche jeweils für1 Jahr nicht gemäht werden (als Rückzugsbereiche für die Heuschrecken nach 
der Mahd der übrigen Flächen). 

Gewässerbegleitender Gehölzsaum: Pflegeeingriffe nach Bedarf und zum Ziel der Erhaltung und Förderung der 
Lebensraumqualita't und Strukturvielfalt sowie zum Erhalt und der Förd_erung der Bestände und ihrer Vitalität (z. B. 
abschnittweise auf den Stock setzen); ggf Bekämpfung mvasiver Neophyten 

Bei Bedarf wird die Pflege' ln Abhängigkeit von der Entwicklung der Fläche und in Abstimmung mit der Unteren 
Naturschutzbehörde angepasst. 

Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen 
Die Durchführung der Maßnahmen wird von der ökologischen Baubegleitung überwacht. 
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Feststellungsentwurf Unterlage 9,3 T 
B 533 — Or15umgehung Auerbach Maßnahmenblätter 

' 

Maßnahmenblatt— Einzelmaßnahmezu Komplex Nr.: g— 

Projektbezeichnung Vorhabensträger Maßnahmen—Nr. 

B 533, Ortsumgehung Auerbach Bundesrepublik Deutschland 2_3 A 
B 533_1 70_1 ‚196 bis Staatliches Bauamt Passau 
B 533_200_0‚715 

Bezeichnung der Maßnahme Maßnahmentyp 

Optimierung von Feucht- und Nasswiesen am V verme'.du"gsmaß"ah-me 

_ _ 

A Ausgle:chsmaßnahme 

westhchen Talrand der Hengersberger Ohe zw1- E Ersatzmaßnahme 

schen Alperding und Rothmühle (Ökokonto) ° Ges‘a"""gsmaß“ahme 

W Waldersatz (ausschl. nach 
' ' ' 

Waldrecht)
' 

Zusatzindex 
Zu Maßnahmenkomplex 2: Ausgleichsmaßnahmen zur Schaf- FFH Maßnahme zu, Schadens“. 
fung naturbetonter Lebensräume und zur Strukturanreiche- 9fenzun9 bZW- Maßnahme zur 

Kohärenzsicherung 
der Landschaft rung 

CEF funktionserhaltende Maßnahme 
zum Maßnahmenplani FCS Maßnahme zur Sicherung eines 
Unterlage 9.2 Blatt 3 günstigen Erhaltungszustandes 

Lage der Maßnahme 

Fl.nr. 601 (Lkrs. Deggendorf, Gemeinde und Gemarkung Auerbach); die Fläche liegt am westlichen Talrand der 
Hengersberger Che zwischen Alperding und Rothmühle 

Ausgangszustand der Maßnahmenfläche (mit Biotop—/Nutzungstypen gemäß Biotopwenliste) 
Bei der Fläche handelt es sich urn einen Teilbereich einer Ökokontofläche. Ihr Ausgangszustand wird im zugehöri- 
gen Angabenblatt mit N711 (NadelholzforstjüngerAusprägung) beschrieben. Das Ökokonto wurde bereits 2008 
angelegt (Rodung 2008; seit 2009 in Pflege bzw. extensiver Grünlandnutzung). Der aktuelle Zustand der Fläche 
ist als mäßig artenreiche seggen» oder binsenreiche Feucht— und Nasswiese (G221) zu beschreiben. Bis zurAb- 
buchung der Fläche für das vorliegende Vorhaben ist ein 10-jähriger Entwicklungszeitraum anzusetzen. was sich 
in einer Verzinsung im Umfang von 7.950 Wertpunkten niederschlägt. 

Ausführung der Maßnahme 

Beschreibung der Maßnahme 
Die auf der Ökokontofläche dqrchgeführten Gestaltungs- und Pflegemaßnahmen werden im zugehörigen Anga- 
benblatt wie folgt beschrieben: 

- Rodung 

- Pflege bzw. extensive Grünlandnutzung 

Zielbestand ist eine anenreiehe seggen- oder binsenreiche Feucht- und Nasswiese (GZZ2-GNOOBK) 

Zeitliche Zuordnung % Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten 

Ü Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten (möglichst frühzei- 
tig, auch im Vorfeld der Bauarbeiten bereits durchführbar) 

Ü Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiteh 
Gesamtumfang der Maßnahme 0,53 ha 

Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (5 15 Abs. 4 Satz 2 BNat$chG) dauerhaft 

Art der dauerhaften Sicherung der Iandschaflspflegerischen Maßnahmen (5 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSch6) 
Die Fläche wurde bereits im Vorfeld durch das SIBA Passau erworben. 

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen 
zweimalige Mahd/Jahr. wobei der 1.Schnitt nicht vor dem 15.06. erfolgen dar; 2. Schnittzeitpunkt frei wählbar; je— 
weils mit Entfernung des Mähguts . 
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Feststellungsentwurf 
' 

Unterlage 9.3 T 
B 533 — Ortsumgehung Auerbach > Maßnahmenblätter 

‘ 

‚l—am‘amlähb 

la?’ l-ß 

Hinweise zur Kontrole der landschaftspflegerischen Maßnahmen 
Die Fläche wird vom StBA Passau entsprechend dem genehmigten Bewertungsvorschlag für Ökokonten gem. 
5 15 Abs. 3 BayKompV vom 17.06.2015 gepflegt. 
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Feststellungsentwurf Unterlage 9.3 T 
B 533 — Ortsumgehung Auerbach Maßnahmenblätter 

Maßnahmenblatt — Einzelmaßnahme zukomplex Nr.: g 
Projektbezeichnung _Vorhabensträger Maßnahmen—Nr. 

B 533. Onsumgehung Auerbach Bundesrepublik Deutschland 2 4 A 
B 533_170_1‚196 bis Staatliches Bauamt Passau 
B 533_200_0‚71 5 

Bezeichnung der Maßnahme Maßnahmentyp 

Umwandlung von Fichtenforsten auf nassen ve'me'du"gsmaß"ahme 

Ausgleichsmaßnahme 

smm>< Standorten zu naturnahen Sumpfwäldern Ersatzmaßnahme 

Gestaltungsmaßnahme 

_ _ _ 

Waldersatz (ausschl. nach 

Zu Maßnahmenkomplex 2: Ausgleichsmaßnahmen zur Schaf- Wa'dfe°ht) 

fung naturbetonter Lebensräume und zur Strukturanreiche- 
zusam"dex 

' FFH Maßnahme zur Schadensbe- 
rung d8r LHHÖSCh3fl grenzung bzw. Maßnahme zur 

Kchärenzsicherung 

CEF funktionserhaltende Maßnahme 

FCS Maßnahme zur Sicherung eines 
günstigen Erhaltungszustandes 

zum Maßnahmenplan: 

Unterlage 9.2 Blatt 1 

Lage der Maßnahme 
Teilfl'a‘chen von Fl.nr. 29 (Lkrs. Deggendorf, Gemeinde und Gemarkung Auerbach); 

Die Maßnahmenfläche besteht aus zwei Teilflächen, die beide in der Aue der Hengersberger Ohe östlich des 
Fließgewässers liegen. Die nördliche Teilfläche befindet sich ca. 130 m nordöstlich des westlichen Tunnelportals, 
die südliche Fläche ca 130 m südwestlich des Tunnelportals. 
Die beiden Teilbereiche der Maßnahmenfläche befinden sich am Nord— bzw. Südrand des Waldbestandes, der die 
Flussaue hier durchgängig begleitet, Östlich schließen die Wälder der steil ansteigenden Talflanke an. 

Ausgangszustand der Maßnahmenfläche (mit Biotop-/Nutzungstypen gemäß Biotopwerlliste) 

Strukturarme Fichten-Altersklassenbestände mittleren Alters (N712) auf feuchtem bis nassem Auenstandort 

Ausführung der Maßnahme 

Beschreibung der Maßnahme 
— Beseitigung der Fichtenbestände 

- Begründung eines Standortgerechten Sumpfwaldes durch Ahpflanzung mit Schwarzerlen (Zielbestand: L433- 

WO) 
- Bewirtschaftung unter Berücksichtigung naturschutzfachlicher Belange 

Zeitliche Zuordnung Maßnahme vor Beginn der StraßenbauarbeitenÜ 
E Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten (möglichst frühzei- 

tig, auch im Vorfeld der Bauarbeiten bereits durchführbar) 

Ü Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten 

Gesamtumfang der Maßnahme 0,16 ha 

Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (5 15 Abs. 4 Satz 2 BNat8chG) dauerhaft 

Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (5 15 Abs. 4 Sau 1 BNatSchG) 
Die Fläche wurde bereits lm Vorfeld durch das SIBA Passau erworben. 

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen 
Herstellungspflege für einen Zeitraum von mindestens 5 Jahreh 

Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen 

Die Durchführung der Maßnahmen wird von der ökologischen Baubegleitung überwacht. 
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Feststellungsentwurf Unterlage 9.3 T 
B 533 — Ortsumgehung Auerbach Maßnahmenblätter 

Maßnahmenblatt —' Einzelmaßnahm“e zu Komplex.Nr.: ‚g 

Projektbezeichnung Vorhabensträger Maßnahmen-Nr. 

B 533, Ortsumgehung Auerbach Bundesrepublik Deutschland 2 5 A 
B 533_1 70_1 1196 bi5 Staatliches Bauamt Passau 
B 533_200_'0‚715 

Bezeichnung der Maßnahme Maßnahmentyp 
.. . . . V \,

- 

Grunlandextensmerung und Entwmklung von erme'f‘““gsmaßnahme 

_. . 

A Ausgleichsmaßnahme 

Bachauenwaldern am Mapferdmger Bach E Ersatzmaßnahme 

G Gestaltungsmaßnahme 

_ _ _ 
W 

_ 
Waldersatz (ausschl. nach

_ 

Zu Maßnahmenkomplex 2: Ausgleichsmaßnahmen zur Schaf— Wa'd'e°ht) 

Zusatzindex 
fung naturbetonter Lebensraume und zur Strukturanretche- 

FFH Maßnahme zur Schadensbe_ 
rung der Land50hafl grenzung bzw. Maßnahme zur 

Kohärenzsicherung 

CEF funktionserhaltende Maßnahme 

FCS Maßnahme zur Sicherung eines 
günstigen Erhaltungszustandes 

zum Maßnahmenplan: 

Unterlage 9.2 Blatt 1, 2 

Lage der Maßnahme 

Große Teilbereiche von Fl.nr. 17/10 (Lkrs. Deggendorf. Gemeinde und Gemarkung Auerbach); die Fläche befindet 
sich am östlichen Ortsrand vön Auerbach, schließt nördlich an den Mapferdinger Bach (bzw. seine Verlegungs- 
strecke) an und umfasst auch Teile der angrenzenden Hanglagen. Die Fläche liegt in Teilbereichen irn Beeinträch- 
tigungskorridor der angrenzenden Straßen. 

Ausgangszustand der Maßnahmenfläche (rnit Biotop-/Nutzungstypen gemäß Biotopwertliste) 
Mäßig extensiv genuutes. artenreiches Grünland (G212) 

Ausführung der Maßnahme 

Beschreibung der Maßnahme 
Extensivierung der bestehenden Grünlandnutzung' 

- bedarfsgerechte Aushagerungsmahd während der Entwicklungszeit 
- anschließend maximal 2-schürige Bewinschaftung 

— Erhöhung des Artenreichtums durch Ausbringung von autochthonem Saatgut; gegebenenfalls V\flederholung der 
Maßnahme bis zum Erreichen des gewünschten Zielzustands (Zielbestand: G214-GEODBK1) 

- In Ergänzung zur Maßnahme 4 Ace; Einbringen von Soden mit Beständen des Großen \Mesenknopfs aus Be- 
reichen. die im Zuge des Vorhabens überbaut werden, mit dem Ziel einer möglichst umfangreichen Förderung 
des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläulings (detailliene Beschreibung der Vorgehensweise siehe Maßnahme 4 
ACEF). 

Neuanlage von Bachauenwäldern 

— lm Überschwemmungsbereich des Mapferdinger Bachs Anlage von standon‘tgerechten Bachauenwäldern (Ziel- 
bestand: L513-WA91 EO’) durch Anpflanzung 

Zeitliche Zuordnung Ü Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten 

Ü Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten (möglichst frühzei— 
tig, auch im Vorfeld der Bauarbeiten bereits durchführbar) 

714 Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten 
Gesamtumfang der Maßnahme 1,15 ha 

Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (g 15 Abs. 4 Satz 2 BNat$chG) dauerhaft 

Art der dauerhaften Sicherung der Iandschaftspflegerischen Maßnahmen (5 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG) 
Die Fläche ist durch Kauf/Eigentum gesichert. 

Seite 13



Feststellungsenlwurf Unterlage 9.3 T 
B 533 — Ortsumgehung Auerbach Maßnahmenblätter 

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen 

Extensivgrünland:
_ 

— extensive V\liesenbewirtschaftung ohne Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln; zweischün'ge Bewirt- 

schaftung möglich. eventuelle frühe Mahd vor 154 Juni, zweite Mahd erst nach 15. September, Entfernung des 
Mähguts

' 

Bachauenwälder 

— Herstellungspflege für einen Zeitraum von mindestens 5 Jahren. anschließend Pflegeeingriffe nach Bedarf und 

zum Ziel der Erhaltung und Förderung der Lebensraumqualität und Strukturvielfalt sowie zum Erhalt und der 
Förderung der Bestände und ihrer Vitalität (z.B. abschnittweise auf den Stock setzen); ggf. Bekämpfung invasi- 

ver Neophyten 

- Bei Bedarf wird die Pflege in Abhängigkeit von der Entwicklung der Fläche und in Abstimmung mit der Unteren 

. 
Naturschutzbehörde angepasst. 

Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen 

Die Durchführung der Maßnahmen wird von der ökologischen Baubegleitung übenrvacht. 
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Feststellungsentwurf Unterlage 9.3 T 
B 533 — Ofisumgehung Auerbach Maßnahmenblätter 

Mäßnah_megblatt; Einzglmé@ahmé«zq@'glex Nix}: g. 

Projektbezeichnüng Vorhabensträger Maßnahmen-Nr. 

B533, Oflsumgehung Auérbach Bundesrepublik Deutächland 2 6 A 
B 533_170_1 ‚19.6‚b15 Staatliches Bauamt Passau 
B 533_200_0‚715 

Bezeichnung der Maßnahme Maßnahmentyp 
.. . . .. . v v ‘d ß h Grunlandextensmerung sudwesthch von Vorder- e”"e'‚ ""gsma "° me 

A Ausglemhsmaßnahme 
herbel'g E Ersaümaßnahme 

G Gestaltungsmaßnahme 

_ _ ‚ 
W Waldersatz (ausschl. nach 

Zu Maßnahmenkomplex 2: Ausgleichsmaßnahmen zur Schaf- Wa'd'e°ht) 

fung naturbetonter Lebensräume und zur Strukturanreiche- 
zusatz'"dex 

FFH Maßnahme zur Schadensbe- 
rung der LandsChafi grenzung bzw, Maßnahme zur 

Kohärenzsicherung zum Maßnahmenplan: 

Unterlage 9.2 Blatt 3 
CEF funktionserhaltende Maßnahme 

FCS Maßnahme zur Sicherung eines 
günstigen Erhaltungszustandes 

Lage der Maßnahme 

Fl.nr. 2477/3 und 2484 (Lkrs. Deggendorf, Gemeinde Auerbach, Gemarkung Urlading); die Fläche liegt in Teilbe— 
reichen in Beeinträchtigungskorridor der B 533 

Ausgangszustand der Maßnahmenfläche (mit Biotop-/Nutzungstypen gemäß Biotopwertliste) 
Intensiv genutztes Grünland (G1 1) 

Ausführung der Maßnahme 

Beschreibung der Maßnahme 
Extensivierung der bestehenden Grünlandnutzung 

- bedarfsgerechte Aushageruhgsmahd während der Entwicklungszeit 
- anschließend maximal 2—schürige Bewirtschaftung 

- Erhöhung des Artenreichtums durch Ausbringung von autochthonem Saatgut; gegebenenfalls Wiederholung der 
Maßnahme bis zum Erreichen des gewünschten Zielzustands (Zielbestand: GZ14-GEOOBK) 

Zeitliche Zuordnung Ü Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten 

E Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten (möglichst frühzei— 
tig, auch im Vorfeld der Bauarbeiten bereits durchführbar) 

Ü Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten 
Gesamtumfang der Maßnahme 0,53 0,64 ha 

Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (5 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG) dauerhaft 

Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (5 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG) 
Die Fläche wurde bereits irn Vorfeld durch das StBA Passau erworben. 

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der Iandschaftspflegerischen Maßnahmen 
Zweischürige Bewirtschaftung ohne Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln: erste Mahd in Abhängigkeit 
der Vegetationsentwicklung bzw. Artenzusammensetzung zwischen Mai und Mitte Juli; zweite Mahd im Herbst; 
nach jedem Schnitt Entfernung des Mähguts 

Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen 
Die Durchführung der Maßnahmen wird von der ökologischen Baubegleitung überwacht. 
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Feststellungsentwurf Unterlage 9.3 T 
B 533 — Ortsurngehung Auerbach 

‚ 
Maßnahmenblätter 

' 

Maßnahmenblatt - Einzelmaßnahme zu Komplex Nr;: g 

Projektbezeichnung Vorhabensträger Maßnahmen-Nr. “ 

B 533, Onsumgehung Auerbach Bu_ndesrepublik Deutschland 2_7 A 
B 533_1 70_1-195 bis Staatliches Bauamt Passau 
B 533_200_0,715 ' 

Bezeichnung der Maßnahme Maßnahmentyp 
__ . . .. . v v “d ß h 

Grunlandextensmerung osthch von Vorderher- e'me'_ "”““ "a me 
A Ausglerchsmaßnahme 

berg E Ersatzmaßnahme 

G 
_ 

Gestaltungsmaßnahme 

W Wäldersatz (ausschl, nach 

Zu Maßnahmenkomplex 2: Ausgleichsmaßnahmen zur Schaf- V_Va'dfe°“t) 

fun naturbetonter Lebensräume und zur Strukturanreiche- 
zusamndex 

g FFH Maßnahme zur Schadensbe- 
rung der Landschaft grenzung bzw. Maßnahme zur 

Kohärenzsicherung zum Maßnahmenplan: 
CEF funkkionserhaltende Maßnahme 

Unterlage 9.2 Blatt 3 
_ _ 

FCS Maßnahme zur Slcherung elnes 
günstigen Erhaltungszustandes 

Lage der Maßnahme 

Fl.nr. 2568 (Lkrs. Deggendorf, Gemeinde Auerbach, Gemarkung Urlading); die Fläche liegt in Teilbereichen im 

Beeinträchtigungskorridor der B 533 

Ausgangszustand der Maßnahmenfläche (mit Biotop-/Nutzungstypen gemäß Biotopwertliste) 

Mäßig extensiv gen_utztes‚ ananarmes Grünland (G21 1) 

Ausführung der Maßnahme 

Beschreibung der Maßnahme 
Extensivierung der bestehenden Grünlandnutzung 

— bedarfsgerechte Aushagerungsmahd während der Entwicklungszeit 

— anschließend maximal 2-schürige Bewirtschaftung 

- Erhöhung des Artenreichlums durch Ausbringung von autochthonem Saatgut; gegebenenfalls V\hederholung der 

Maßnahme bis zum Erreichen des gewünschten Zielzustands (Zielbestand: G214—GEOOBK) 

Zeitliche Zuordnung Ü Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten 

@ Maßnahme irn Zuge der Straßenbauarbeiten (möglichst frühzei- 
tig. auch im Vorfeld der Bauarbeiten bereits durchführbar) 

Ü Maßnahme nach Abschiuss der Straßenbauarbeilen 

Gesamtumfang der Maßnahme 1,32 ha 

Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (5 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG) dauerhaft 

Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (5 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG) 

Die Fläche wurde bereits irn Vorfeld durch das SIBA Passau erworben. 

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen 

zweischürige Bewirtschaftung ohne Einsatz von Dünge— und Pflanzenschutzmitteln; erste Mahd in Abhängigkeit der 
Vegetationsentwicklung bzw. Artenzusammensetzung zwischen Mai und Mitte Juli; zweite Mahd im Herbst; nach 
jedem Schnitt Entfernung des Mähguls 

Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen 

Die Durchführung der Maßnahmen wird von der ökologischen Baubegleitung überwacht. 
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Bezeichnung der Maßnahme Maßnahmentyp 

Waldneubegründung und -optimierung als Aus- ve”“e“""gsmaß“ahme 

Ausgleichsmaßnahme

V 

_
A 

glemh für Verlust von Waldflächen E Ersatzmaßnahme 

G Gestaltungsmaßnahme 

W Waldersafz(ausschl.nach 
Waldrecht) 

Zusauindex 

FFH Maßnahme zurSchadensbegren- 
_ zung bzw. Maßnahme zur Kohä- 

zum Maßnahmenplan: - 

,enzsicherung 

Unterlage 9.2 Blatt 3 CEF funktionserhaltende Maßnahme 

FCS Maßnahme zur Sicherung eines 
günstigen Erhaltungszustandes 

Lage der Maßnahme 
Fl.nr. 1348 (Lkrs. Deggendorf, Gemeinde>Auerbach‚ Gemarkung Engolling) 

Begründung der Maßnahme 

Vermeidung für Konflikt 

Ausgleich für Konflikt 1 B, 2 B, 1 H, 2 H 

Ersatz für Konflikt 

Waldausgleich für dauerhaften Waldverlust durch Versiegelung und Überbauung 

Maßnahme zur Schadensbegrenzung für: 

Maßnahme zur Kohärenzsicherung für: 
CEF-Maßnahme

‘ 

FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für 

ÜÜÜÜ 

XÜEÜ 

Auslösende Konflikte I notwendiger Maßnahmenumfang 

Bezugsraum 2 „Siedlungsberelch und Mittelgebirgslagen östlich der Hengersberger Che“ 

2 B Verlust und Beeinträchtigung von Waldflächen 

2 H Habitatverluste (z.B. Fledermäuse. Vögel mit Brutplätzen in Gehölzstrukturen und Wäldern) 

Für den Verlust von Waldflächen muss Ausgleich gemäß Waldrecht erbracht werden. Da das Vorhaben in einem 
waldi'eichen Naturraum stattfindet und keine Wälder mit besonderen Funktionen gemäß Waldfunktiorisplan betrof- 
fen sind, muss dieser Ausgleich im vorliegenden Fall in Abstimmung mit der zuständigen Forstvenlvaltung nicht in 
Form flächengleicher Waldneubegründungen (1 :1 Ausgleich) erfolgen: Als waldrechtlicher Ausgleich werden auch 
Maßnahmen zur naturschutzfachlichen Aufwertung vorhandener Waldbest'a'nde anerkannt. Durch das Vorhaben 
gehen Waldbestände in einem Umfang von rd. 1,6 ha verloren. Ausgeglichen werden diese durch Waldneube- 
gründung auf einer Fläche von rd. 1.2 ha. Zusätzlich findet im Rahmen dieser Maßnahme auf einer Fläche von ca. 
0.4 ha eine Optimierung vorhandener Waldbestände statt. Die Flächensumme der Waldneubegründung und -auf- 
wenung entspricht somit der Fläche der dauerhaften Waldverluste. 

Ein verbal-argumentativ herzuleitender Kompensationsbedarf ergibt sich aus Beeinträchtigungen der Habitatfunkti- 
onen für naturschutzrelevante Tierarten. hier insbesondere einiger Vogelarten. die üblicherweise in Gehölzstruktu- 
ren und/oder Wäldern brüten. Dazu werden (in Kombi mit anderen Ausgleichsmaßnahmen) Gehölzstmkturen und 
Wälder im gleichen Umfang geschaffen. wie sie verloren gehen. 
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Feststellungsentwurf 
‘ 

Unterlage 9.3 T 
B 533 — 0r15umgehung Auerbach Maßnahmenblätter 

Maßnahmenblatt - Einzelmaßnahme 

Projektbezeichnung Vorhabensträger Maßnahmen-Nr. 

B 533, Ortsumgehung Auerbach Bundesrepublik Deutschland 3 W/A 
B 533_170_1.196 bis Staatliches Bauamt Passau 
B 533_200_0‚71 5 

Ausgangszustand der Maßnahmenflächen (mit Biotop-1Nutzungstypen gemäß Biotopweflliste) 

Die Fläche dient vor der Realisierung der Ausgleichsmaßnahe als Auffüllungsfläche für den im Rahmen des Vor- 
habens erforderlichen Massenausgleich 

Zielkonzeption der Maßnahme 

Die für die Ausgleichsmaßnahme herangezogene Fläche liegt ca. 800 m nordöstlich des Bau-Endes und grenzt 
unmittelbar an ein bestehendes Waldgebiet an. Über weitere Waldbestände steht sie in direktem räumlich—funktio- 

nalen Kontakt zu den Wäldern des Eingriffsbereichs. Die Fläche wird sbweit als möglich für die Neubegründung 
von Wald genutzt, Um den waldwirtschafllichen Belangen zu entsprechen. erfolgt die Waldneubegründung durch 
Aufforstung (keine eigendynamische Entwicklung). Am West- und Südrand können schmale Zonen aufgrund der 
einzuhaltenden Grenz- und Sicherheitsabstände nicht aufgeforstet werden, hier werden stattdessen arten— und 
strukturreiche Waldsäume entwickelt Ein Teil der Fläche ist bereits mit Wald bestanden, Diese Waldbestände 
werden irn Zuge der Ausgleichsmaßnahme in ihrer Habitatfunktion optimiert und gleichzeitig auch Gebietskulisse 
für die Umsetzung von Maßnahme 1 Ace; („Sicherung und Entwicklung von Alt- und Biotopbäumen zur Sicherstel- 
lung eines ausreichenden Baumhöhlenangebots für Fledermäuse“ ). 

Ziel der Aufforstungs- und Optimierungsmaßnahmen sind naturnahe Laubmischwaldbestände (siehe auch unten: 
Beschreibung der Maßnahme). Die Maßnahme dient somit nicht nur der Erfüllung des waldrechtlichen Ausgleich— 
serfordernisses, sondern gleichzeitig auch als Teil des naturschutzrechtlich geforderten Ausgleichs. 

Bis zur vollen ökologischen Funktionserfüllung der Wälder ist ein „Timelag“ wertmindernd zu berücksichtigen (Ti- 
melag gern. BayKompV = —1 für die Optimierung der vorhandenen Bestände, Timelag gem. BayKompV = -2 für die 
Aufforstungsflächen). Ein Teil der Fläche liegt im Beeinträchtigungskorridor der B 533. ln dieser Zone wird bei der 
Ermittlung des Kompensationsumfangs die Vorbelastung wertmindernd (gem. BayKompV) angerechnet. 
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Die Aufforstung erfolgt auf einer Fläche, die bereits im Eigentum der öffentlichen Hand liegt, so dass sich der Flä- 
chenbedarf in agrarstruktureller Hinsicht neu_tral verhält. 

Mit der Umwandlung landwir15chaftlich genutzter Flächen in Waldbestände wird der Standort einer bodenschonen- 
deren Bewirtschaftung zugeführt. Auf diese Weise wirkt sich die Maßnahme auch positiv auf die Bodenfunktionen 
aus - 

Ausführung der Maßnahme 

Beschreibung der Maßnahme 
- Neubegründung eines standorlgerechten Laubmischwaldes durch Aufforstung (Zielbestand: L63) in Abstim- 
mung mit der zuständigen Forstverwaltung 

— Abstand derAufforstuhgsflächen zu den angrenzenden Grundstücken: 4 m. Abstand zum Fahrbahnrand der 
B 533: 1 0 m; 

- Einhaltung von 8 m breiten Schutzstreifen beiderseits der Freileitung; Nuüung des Schutzstreifens zur Schaf— 
fung von waldtypischen Offenlandflächen‚ Strauchbeständen und Totholz—Ablagerungen 

- Anlage eines mind. 1,60 m hohen V\fildschutzzaun um die Pflanzflächen zur Sicherung der Aufforstungen vor 
V\fildverbiss 

- Optimierung der vorhandene Waldbestände (Zielbestand: L63) durch Bewirtschaftung unter Berücksichtigung 
ökologischer und naturschutzfachlicher Belange (SA nachfolgende Ausführungen) 

- Anlage und Entwicklung adenrei_cher Waldsäume (Zielbestand: K132); zur Herstellung von mageren Standorten 
Aufhängung von nährstoffarmem Auffüllmatérial im Bereich der künftigen Säume; Vegetationsentwicklung durch 
Mähgutübertragung aus geeigneten Spenderfläc_hen (möglichst artenreiche Gras—Krautsäume) sofern während 
der Bauzeit verfügbar bzw. in den Bauablauf integrierbar oder durch Ansaat mit gebietsheimischer Saatgutmi- 
schung aus regionaler Herkunft) 

Zeitliche Zuordnung Ü Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten 

>14 Maßnahmé im Zuge der Straßenbauarbeiten (möglichst 
frühzeitig, auch im Vorfeld der Bauarbeiten bereits druch- 

führbar) 

Ü Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten 

Gesamtumfang der Maßnahme 1,7 ha 

Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (5 15 Abs. 4 Sau 2 BNat5chG i. V. rn. 5 10 BayKompV) 
dauerhaft

' 

Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (5 15 Abs. 4 Sau 1 BNatSchG 
i. V. m. 5 11 BayKompV) 

Die Fläche wurde bereits im Vorfeld durch das StBA Passau ewvorben. 

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspfleéerischen Maßnahmen 
Aufforstungsfläche: 

- Kulturpflege für einen Zeitraum von mindestens 5 Jahren. möglichst in enger Abstimmung mit der örflich zustän— 
digen Forstverwaltung - 

- Zaunkontrolle und ggf. Zauninstandhaltung 

Waldsäume: 

- Mahd nach 15, September in 2-jährigem Turnus (Mahd abschnittsweise im jährlichen Wechsel); Ablransport des 
Mähguts 

Hinweise zur Kontrolle der Iandschaftspflegerischen Maßnahmen 
Die Herstellung der Maßnahme wird von der ökologischen Baubegleitung überwaéht. 
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Feststellungsentwurf Unterlage 9.3 T 
B 533 — Ortsumgehung Auerbach Maßnahmenblätter 
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Bezeichnung der Maßnahme Maßnahmentyp 

Neuschaffung von Habitaten für den Dunklen ve'me‘dungsmaß"ahme 

. _ __ _ 
Ausgleichsmaßnahme 

W1esenknopf-Ame15enblauImg Ersa!zmaßnahme 

Gestaltungsmaßnahme 

Waldersetz (ausschL nach 
Waldrecht) 

Zusauindu 

FFH Maßnahme zur Schadensbegren- 
zung bzw. Maßnahme zur Kohä» 

zum Maßnahmenplan: renzsicherung 

Unterlage 9.2 Blatt 1, 2 CEF funktionserhaltende Maßnahme 

FCS Maßnahme zurSicherung eines 
günstigen Erhaltungszustandes 

som>< 

Lage der Maßnahme 

Ufersäume entlang der Verlegungsstrecke des Mapferdinger Bachs 

Begründung der Maßnahme 

Vermeidung für Konflikt 

Ausgleich für Konflikt 1 H, 2 H, darüber hinaus auch 1 B, 2 B 

Ersatz für Konflikt 

Waldausgleich für 

Maßnahme zur Schadensbegrenzung für: 

Maßnahme zur Kohärenzsicherung für: 

CEF-Maßnahme 
' 

_

' 

FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für 

ÜEÜÜÜÜEÜ 

Auslösende Konflikte l notwendiger Maßnahmenumfang 

Bezugsraum 2 „Siedlungsberelch und Mittelgebirgslagen östlich der Hengersberger Che" 

1 H und 2 H Verlust von Habitaten des Dunklen VWesenknopf—Ameisenbläulings 

Bei den betroffenen Lebensräumen des Dunklen V\fiesenknopf-Ameisenbläulings (Maculinea/Phengan's nausit— 
haus) handelt es sich urn Ufersäume des Flutgrabens‚ der auf Höhe der Kläranlage bis zur Rothmühle parallel zur 
Hengersberger Ohe verläuft, und um straßenbegleitende Gras—Krautsäume entlang der B 533 nordwestlich von 
Kaltenbrunn. Die erwähnten Säume zeigen vereinzelte Vorkommen des Großen V\fiesenknopfs (Sanguisorba offi- 
cinalis_) und werden auf einer Länge von ca. 50 m im Bezugsraum 1 und ca. 150 m im Bezugsraum 2überbaut. 
Auf einer Fläche von ca. 300 rn“ werden für die Zielen Ufersäume entlang des Mapferdinger Bachs neu geschaf— 
fen. Die Fläche ist deutlich größer als die punktuellen Vorkommen des Großen V\fiesenknopfs in den überbauten 
Böschungsbereichen. Zudem liegen die Ufersäume in deutlichem Abstand von Verkehrsflächen und sind somit 
anders als ein großer Teil der betroffenen Bestände weit weniger betriebsbedingten Belastungen ausgesetzt. so 
dass von einer künftig verbesserten Habitatqualität für die Zielen ausgegangen werden kann. 

Ausgangszustand der Maßnahmenflächen (mit Biotop-1Nutzungstypen gemäß Biotopwerlliste) 
Mäßig extensiv genuütes, anenreiches Grünland (6212) 

Seite 20
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Zielkonzeption der Maßnahme . 

Vorgezogene Neuentwicklung von Habitaten der Zielart Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling durch Entnahme 
von Soden mit Vorkommen des Großen V\fiesenknopfs aus dern Eingriffsbereich und Übertragung in den Aus- 
gleichsbereich. Da die Verlegung des Mapferdinger Bachs und die naturnahe Gestaltung der Verlegungsstrecke 
irn Vorfeld des Straßenbauvorhabens realisiert werden muss, kann diese Maßnahme als vorgezogene Ausgleichs- 
maßnahme umgesetzt werden. Durch die Sodenverpflanzung wird gleichzeitig auch die Wflsameise des_ Dunklen 
Wesenknopf— —Ameisenbl'aulings an den neuen Standort umgesetzt und Wesenknopf— Pflanzen werden aus dem 
Eingriffsbereich entnommen, so dass ln diesen Bereichen keine Eiablage mehr stattfinden kann. 

Die Maßnahme dient der Wahrung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität (CEF-Maßnahme) und damit 
der Sicherung des Erhaltungszustands der lokalen Population des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläulings. Zur 
Minimierung des im Zuge der Sodenverpflanzung bestehenden Tötungsrisikos wird die Maßnahme möglichst wäh— 
rend der Flugzeit der lmagines durchgeführt Nicht verpflanzte Wesenknopfpflanzen lm Eingriffsbereich werden 
vor der Flugzeit der Falter gemäht um eine Eiablage hieran zu verhindern. 
Ergänzend zu dieser vorgezogenen Ausgleichsmaßnahme werden lm Rahmen von Maßnahme 2.5 A weitere 
Soden mit Vorkommen des Großen \Niesenknopfs in die V\flesenbereiche nahe dem Mapferdinger Bach übertra- 
gen und diese Teilflächen in geeigneter Weise bewirtschaftet, um damit die lokale Population des Dunklen Wie- 
senknopf—Ameisenbläulings zusätzlich zu stärken. Für diese ergänzende Maßnahme werden V\fiesenknopfpflan— 
zen aus V\flesenbereichen bei Kaltenbrunn entnommen, die zur Überbauung vorgesehen sind. auf denen aber auf- 
grund des don durchgeführten Mahdregimes aktuell keine Vorkommen der Nesenknopf-Ameisenbläulinge zu er- 
warten sind. 

Zeitlicher Ablauf: 

Die Verlegung des Mapferdinger Bachs steht am Anfang der gesamten Baumaßnahme, Nach der Bachverlegung 
können die neuen Uferböschungen modellien werden. Im Anschluss daran kann die Sodenentnahme und -über- 
tragung erfolgen. Der dafür passende Zeitpunkt ist in den unten angegebenen Zeitfenstern zu wählen und im Ein- 
zelfallje nach V\fitterung und Vegetationsenlwicklung mit der ökologischen Baubegleitung abzustimmen. Erst nach 
der Sodenübertragung können die eigentlichen Straßenbauarbeiten beginnen. 

Die Funktionsfähigkeit der Maßnahmen für den Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläuling wird im Rahmen des Risi- 
komanagements übewvacht‚ so dass irn Bedarfsfall basierend auf den Ergebnissen Monitorings nachgebessert 
und ergänzt werden kann (s. auch Unterlage 19.1.3). 

Ausführung der Maßnahme 

Beschreibung de'r Maßnahme 
- großzügige und fiefgreifende Abschälung von \Mesensoden mit Beständen des Großen V\flesenknopfs unter 

Mitnahme von Ameisennestern aus den überbauten Teilbereichen am Ufer des Flutgrabens und bei Kalten— 
brunn (vgl. Unterlage 19.1.2 Bestand- und Konfliktplan: Darstellung der Vorkommen des Dunklen Wesen— 
knopf-Ameisenbläulings im künftigen Trassenbereich) 

- Aufbringen der Soden im Bereich der neu modellienen und nicht zur Gehölzpflanzung vorgesehenen Uferbö- 
schungen entlang der Verlegungsstrecke des Mapferdinger Bachs (Zielbestand K133-GHOOBK) 

— Durchführung der Sodenverpflanzung während der Flugzeit der Imagines (möglichst zwischen Anfang Juni und 
Mitte August) 

— Mahd nicht verpflanzter V\fiesenknopfpflanzen im Eingriffsbereich vor der Flugzeit der Falter (bis Ende Mai und 
ggf. ein zweites Mal, wenn die Nesenknopfpflanzen trotz Mahd im Sommer noch zur Blüte kommen), damit 
eine Eiablage auf den verbleibenden Pflanzen im Überbauungsbereich verhindert werden kann 

Zeitliche Zuordnung E Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten 

Ü Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten 

Ü Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten 
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Gesamtumfang der Maßnahme Sodenentnahme an Ufer— und 

Straßensäumen auf einer Länge 

von ca. 200 m und Schaffung von 
geeigneten Habitaten auf einer 

Fläche von ca. 300 ma 

Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (5 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG i. V_. m. 5 10 BayKompV) 

dauerhaft 

Art der dauerhaften Sicherung der Iandschaftspflegerischen Maßnahmen (5 15 Abs. 4 Sau 1 BNatSchG 
i. V. m. 5 11 BayKompV) 

Die Ufersäume entlang des Gewässers liegen künftig irn Eigentum des Staatlichen Bauamts 

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen 

Mahd der Säume maximal 1 mal irn Jahr, wobei die Mahd nich! vor Ende September stattfinden sollte; Abtransport 
des Mähguts; kein Einsatz von Dünge und Pflanzenschutzmitteln. 

Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen 
Die geeigneten Zeiträume für die einzelnen Arbeitsgänge werden in Abstimmung mit der ökologischen Baubeglei— 
tung festgelegt und die Durchführung der Maßnahme von der ökologischen Baubegleitung überwacht. Die Funkti- 
onsfähigkeit der Maßnahme wird im Rahmen eines Monitorings geprüft (Risikomanagement). 
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Unterlage 943 T 
B 533 — Ortsumgehung Auerbach Maßnahmenblätter 

Bezeichnung des Maßnahmenkomplexes 
7 

Maßnahmentyp 
' V V 'd ß h Ausglemhsmaßnahmen zur Neugestaltung des e"“°'‚ ""gsma "a '“ 

_ 

' - A Ausglenchsmaßnahme 

Landschaftsbfldes E Ersatzmaßnahme 

Zugehörige Maßnahmen zum Maßnahmenkomplex G GeStaltungsmaßnahme 

_ 
W Waldersatz (ausschl. nach 

541 G Anlage magerer Standorte mit Magerrasenansaat Wa|d‚echt) 

5.2 G Vomiegend dichte Strauchpflanzung Zusaüindex 

5.3 G Vowviegend dichte Baum—Strauchpflanzung FFH Maßnahme ZUFSChEdGHSUSQF?H- 

5.4 G Anlage von Streuobstbeständen zung ‚bzw Maßnahme zur K0ha' 
- renzsmherung 

5.5 G Pflanzung von Gewässerbegleitgehölzen CEF funktionserhal‘ende Maßnahme 
5.6 G Anlage von>feuchten Hochstaudensäumen FCS Maßnahme zurSichemng eines 
5.7 G Anlage eines naturnahen Gewässerlaufs günstigen Erhaltungszustandes 

5.8 G Pflanzung von Einzelbäumen (Hochstämme) 

zum Maßnahmenplan: 

Unterlage 9.2 Blatt 1, 2 

Lage des Maßnahmenkomplexes . 

Der Maßnahmenkomplex umfasst die Böschungen und Straßenbegleitflächen der neuen Ortsumgehung sowie 
das neu geschaffene Gerinne des Mapferdinger Bachs im Bereich seiner Verlegungsstrecka In geringem Um- 
fang gehören auch Rückbauflächen der bestehenden B 533 zu diesem Maßnahmenkomplex.

' 

Begründung der Maßnahme 

Vermeidung für Konflikt 

Ausgleich für Konflikt 1 L, 2 W, 2 L 

Ersatz für Konflikt 

Waldausgleich für 

Maßnahme zur Schadensbegrenzung für: 

Maßnahme zur Kohärenzsicherung für: 

CEF-Maßnahme 

FCS—Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes 

ÜÜÜÜ 

ÜÜEÜ 

Auslösende Konflikte I notwendiger Maßnahmenumfang 

Bezugsraum 1 „Tal- und Hügellagen westlich der Hengersberger Che“ 

1 L Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch deutliche Verfremdungseffekte (Neutrassierung einer damm- 
und brückengeführten Querung des Tals der Hegersberge Che) und den Verlust von Strukturelementen; 
Minderung der Eignung des Raums für die landschaftsbezogene Erholung 

Bezugsraum 2 „Siedlungsbereich und Mittelgebirgslagen östlich der Hengersberger Ohe“ 

2 W Verlegung einer naturnahen Fließgewässerstrecke des Mapferdinger Bachs 
2 L Beeinträchtigung des Landschaflsbildes durch deutliche Verfremdungseffekte (großflächige Anschnitte be— 

waldeter Hanglagen irn Bereich der Tunnelportale und entlang der Steigungsstrecke östlich des Orles, mas- 
sive Uberprägung des südöstlichen Cdseingangs durch Verkehrsinfrastruktur); Verlust von Strukturelemen- 
ten 

Mit dem Bau der Ortsumgehung Auerbach sind deutliche Veränderungen und Beeinträchtigungen des Land- 
schafls- und Ortsbildes verbunden. Im Vergleich zu anderen, ebenfalls diskutierten Trassenvarianten werden die 
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w.»..-Hlmhl» 

Eingriffe in das Landschaftsbild bei der Plantrasse infolge derTunnellösung jedoch massiv reduziert Insbeson— 

dere östlich von Auerbach führen die bestehenden Verkehrsflächen bereits zu einer Vorbelastung des Land- 

schafts- und Ortsbildes. 

Die geplanten Hanganschnitte und Dammböschungen erlauben großzügige Gehölzpflanzungen. Trotz der vorha- 
bensbedingten Veränderungen irn Landschaftsbild wird so eine Einbindung der Straße ins Landschaftsbild mittel- 

fristig möglich. Aus den angeführten Gründen ergibt sich daher keine Notwendigkeit für einen erhöhten bzw. zu- 

sätzlichen Ausgleichsbedarf für die Funktionen Landschaftsbildllandschaftsgebundene Erholung. Der Maßnah- 

menumfang für den Maßnahmenkomplex 5 „Ausgleichsmaßnahmen zur Neugestaltung des Landschaftsbilde_s" 
beschränkt sich somit auf die zur Verfügung stehenden Böschungs- und sonstigen Straßenbegleitflächen entlang 

der geplanten Ortsumgehung. Mit diesen Maßnahmen können die Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes und 
der Iandschaftsgebundenen Erholung ausgeglichen werden. Daneben trägt ein Teil der Ausgleichsmaßnahmen 
zur Strukturanreicherung in der Landschaft bei und bewirkt auf diese Weise eine zusätzliche Aufwertung des 

Landschaflsbildes.
_ 

Mit der anlagebedingt unvermeidbaren Verlegung des Mapferdinger Bachs geht auf einer Länge von ca. 130 rn 

ein naturnaher Fließgewässer-Lebensraum verloren; die Verlegungsstrecke gilt es naturnah zu gestalten. 

Zielkonzeption der Maßnahme 

Mit den Gestaltungsmaßnahmen entlang der Ortsumgehung soll der Straßenkörper in das Landschaftsbild einge- 

bunden und die Beeinträchtigungen des Landschaflsbilds dadurch ausgeglichen werden. Die Gestaltungsmaß- 

nahmen auf den Böschungen und Straßenbegleitflächen verfolgen somit landschaftsästhetische Zielsetzungen. 
Beim Bepflanzungskonzept wird versucht. sensibel und individuell auf die räumlichen Gegebenheiten des Gebiets 

zu reagieren. Gleichzeitig wird das Ziel verfolgt. die Böschungen und Straßennebenflächen visuell und ökologisch 

vielfältig zu gestalten. 

insbesondere am östlichen Tunnelpoflal werden die Maßnahmen zusä\zlich auf die Erfordernisse des Fleder- 
mausschutzes abgestimmt, sodass ihnen neben der gestalterischen Aufgabe auch die Funktion einer Vermei- 

dungsmaßnahme zukommt. 

Zusätzlich wird soweit möglich durch geeignete Bepflanzungen die Ablesbarkeit des Straßenverlaufs für die Ver- 

kehrsteilnehmer verbessert und damit die Verkehrssicherheit unterstützt. Hierzu gehör1 auch, dass Sicherheitsab- 

Stände für Gehölze eingehalten und die erforderlichen Sichtfelder von Gehölzpflanzungen freigehalten werden. 

Zum Schutz vor einer übermäßigen Ausbreitung invasiver Neophyten ist eine rasche Begrünung der Straßenbe- 
gleitflächen vorgesehen. Auf eine eigendynamische Entwicklung der Vegetationsbestände wird daher verzichtet. 

Die Maßnahme 5.7 G dient nicht nur der Neugestaltung des Landschaftsbildes, sondern ebenso als gleichartiger 
Ausgleich für die Überbauung und Verlegung einer gern. 5 30 BNat$chG LV.m. Art. 23 BayNat$chG gesetzlich 
geschützten naturnahen Fließgewässerstrecke. Da die Verlegung des Bachlaufs als Teil dertechnischen Planung 
zu sehen ist, wird der neu entstehende naturnahe Bachlauf in der Wertpunktebilanz gem. BayKompV nicht als 
Teil des Kompensationsumfangs berücksichtigt und daher nicht als Ausgleichs- sondern als Gestaltungsmaß- 

nahme behandelt. 

Fläche des Maßnahmenkomplexes - Größe: 4—‚44 1,47 ha (= ohne 

Bereiche mit Landschaflsrasen- 

ansaat) zzgl. 

5-6 Einzelbaum-Pflanzungen 

7 Obstbaum-Pflanzungen 

Gestaltung Gewässerlauf auf ca. 
- 130 m Länge 
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_ Ma‘ßnahmenblatt 
— Eihzelmaßnahmg zu KomplexNi-.c 5_ 

Projektbezeichnung Vorhabensträger Maßnahmen-Nr. 

B 533, 0115umgehung Auerbaéh Bundesrepublik Deutschland 
" 5_1 G 

B 533.1 70_1v1'95 bis Staatliches Bauamt Passäu 
B 533_200_0‚715 

Bezeichnung der Maßnahme Maßnahmentyp 

Anlage magerer Standorte mit Magerrasenan- 
X 

Xem_dmgsmaßmhme 
usglelchsmaßnahme 

seat E Ersatzmaßnahme 

G Gestallungsmaßnahme' 

W Wa]lde‚rsatz (ausschl. nach 

Zu Maßnahmenkomplex 5: Äusgleichsmaßnahmeh zur Neu- W3'd'e°h') 

. Zusatzindex 
ge5taltung des LandSChaft5blldes 

FFH Maßnahme zur Schadensbegren- 
zung bzw. Maßnahme zur Kohä- 

zum Maßnahmenplan: renzsicherung 

Unterlage 9.2 Blatt 1, 2 CEF funktionserhaltende Maßnahme 

FCS Maßnahme zur Sicherung eines 
günstigen Erhaltungszustandes 

Lage der Maßnahme 

Böschungen des neuen Straßenkörpers sowie weitere Straßenbegleitflächen (vorwiegend in wärmebegünstigter 
Exposition, d.h. Süd— bzw. Westausrichtung): Bau-km 0+010 bis 0+190 (inkl. Rückbauflächen auf Höhe ca. Bau— 
km 0+1 OD), westseitige Böschung der Ortszufahrt aus südlicher Richtung nach Auerbach; Straßenbegleitflächen 
bei Kaltenbrunn südlich der B 533 ca. Bau-km 1+110 bis 1+190 (siehe auch Darstellungen im Maßnahmenplan) 

Ausgangszustand der Maßnahmenfläche 

Im Zuge des Bauvorhabens neu angelegte Böschungen bzw. Straßenbegleitflächen 

Ausführung der Maßnahme 

Beschreibung der Maßnahme 

Anlage von Magerstandorien 

- minimale Oberbodenandeckung 

- auf großflächigen, ebenen Standorten (ohne Erosionsgefahr): Vegetationsenh/vicklung durch Mähgutübertra- 
gung aus geeigneten Spenderflächen sofern während der Bauzeit verfügbar bzw. in den Bauablauf integrierbar 
oder durch Ansaat mit gebietsheimischer Saatgutmischung aus regionaler Herkunft- 

- auf den Böschungen: rasche Begrünung irn Zuge des Baufortschritts mithilfe einer gebietsheimischen Saatgut— 
mischung aus regionaler Herkunft als Maßnahme des Gewässer- und Erosionsschutzes; Anlage von Mager- 
standorten auf Böschungen nur sofern die Standfestigkeit gewährleistet ist 

Zeitliche Zuordnung Ü Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten 

E Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbei(en 

Ü Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten 

Gesamtumfang der Maßnahme 9728 0.22 ha 

Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (5 15 Abs. 4 Sau 2 BNatSchG) dauerhaft 

Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (5 15 Abs. 4 Sau1 BNat$chG) 
Die Flächen liegen als Teil des Straßenkörpers künftig irn Eigentum der Bundesrepublik Deutschland. 

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen 
Nach Abschluss der Fertigstellungs— und Entwicklungspflege irn Regelfall keine besonderen Maßnahmen notwen- 
dig, Pflege im Zuge der üblichen Unterhaltungspflege des Straßenbegleitgrüns. 

Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen 
Die Herstellung der Maßnahme wird von der ökologischen Baub.egleitung übenlvacht. 

Seite 25



Feststellungsentwurf 

B 533 — Ortsumgehung Auerbach 
Unterlage 9.3 T 

Maßnahmenblätter 

Maßnahmenblatt — Einzelmaßnahme zu Komplex Nr.: ä 
Projektbezeichnung Vorhabensträger Maßnahmen-Nr. 

B 533, Ortsumgehung Auerbach Bundesrepublik Deutschland 5 2 G 
B 533_170_1 .195 bis Staatliches Bauamt Passau 
B 533_200_0‚715 

Bezeichnung derMaßnahme Maßnahmentyp 
- ‘ - V Vermeidungsmaßnahme Vorw1egend dlChte Strauchpflanzung 

A Ausgleichsmaßnahme 

E Ersatzmaßnahme 

. 

' 

| h 
Zu Maßnahmenkomplex 5: Ausglelchsmaßnahmen zur Neu- 

G Gesmmngsmaßna me 

_ 
W Waldersatz (ausschl. nach 

gestaltung des Landschaftsbfldes 
' 

Waldrecht) 

Zusaüindex 

FFH Maßnahme zur Schadensbegren- 
zung bzw. Maßnahme zur Kohä- 
renzsicherung 

CEF funktionserhaltende Maßnahme 

FCS Maßnahme zur Sicherung eines 
günstigen Erhaltungszustandes 

zum Maßnahmenplan: 

Unterlage 9.2 Blatt 1, 2 

Lage der Maßnahme 

Böschungen des neuen Straßenkörpers sowie weitere Straßenbegleitflächen: ca. Bau-km 0+190 bis 0+330; Flä- 

chen im Umfeld des'westlichen Tunnelpor1als (ca. Bau-km 0+525 bis 0+585); Böschungen und Inselflächen im 

Umfeld des Kreisverkehrs am östlichen Ortseingang von Auerbach; Böschungen und lnselflächen bei Kaltenbrunn 
(ca. Höhe Bau—km 1+090 bis 1+175); kleine Böschungsfläche auf Höhe Bau-km 1+220; straßennahe Böschungs- 
flächen östlich der B 533 ca. Bau-km 1+210 bis Bau—Ende (siehe auch Darstellungen im Maßnahmenplan)‘ 

Ausgangszustand der Maßnahmenfläche 

lm Zuge des Bauvorhabens neu angelegte Böschungen bzw. Straßenbegleitflächen 

Ausführung der Maßnahme 

Beschreibung der Maßnahme 
Strauchpflanzung unter Einhaltung der erforderlichen Sichtfelder und Sicherheitsabstände 

- Oberbodenandeckung 15 — 20 cm 
- Pflanzabstand und Gehölzauswahl entsprechend Pflanzplan der Ausführungsplanung; Gehölzanenawwahl ori- 

entiert an der Potenziellen Natürlichen Vegetation; Verwendung von autochthonem Pflanzmaterial (Herkunftsre- 

gion Südostdeutsches Hügel- und Bergland) 

— Sicherheitsabstände gem. RPS 2009 

lm Falle von anstehendem Fels wird auf eine Gehölzpflanzung verzichtet bzw. diese angepasst. 

Zeitliche Zuordnung Ü Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten 

Ü Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten 

E Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten 

Gesamtumfang der Maßnahme 0,48 0,47 ha 

Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (g 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG) dauerhaft 

Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (Q 15 Abs. 4 Satz 1 BNat3chG) 

Die Flächen liegen als Teil des Straßenkörpers künftig im Eigentum der Bundesrepublik Deutschland. 

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen 

Nach Abschluss der Fertigstellungs- und Entwicklungspflege im Regelfall keine besonderen Maßnahmen notwen- 
dig, Pflege im Zuge der üblichen Unterhaltungspflege des Straßenbegleitgrüns- 

Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen 

Die Herstellung der Maßnahme wird von der ökologischen Baubegieitung übenwacht. 
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7 

Mäßnahmenblatt — EinzelmaßnahmezuKomglexNr.: _5_ 

Projektbezeichnung Vorhabensträger Maßnahmen-er 
‚B 533,‘0dsumgehühg Auerbach Bundesrepublik Deutschland ‘ 

5 3 G 
B 533_1 70_1.‚1 96 bis Staatliches Bauamt Passau 
B‘533_200_0‚715 

Bezeichnung der Maßnahme Maßnahmentyp 
— - V V ' 

ß h Vonmegend dichte Baum-Strauchpflanzung eme'9“"gsma "a me 

A Ausglenchsmaßnahme 

E Ersatzmaßnahme 

. G G t lt ß h Zu Maßnahmenkomplex 5: Ausglelch3maßnahmen zur Neu- 
es a ungsma "a me 

_ 
W Waldersatz (ausscht nach 

gestaltung des Landschaftsbnldes Waldrech\) 

Zusatzindex 

FFH Maßnahme zur Schadensbegren— 
zung bzw. Maßnahme zur Kohä- 

zum Maßnahmenplan: 
,enzsicheruns 

Unterlage 9.2 Blatt 1, 2 
_ 

CEF funktionserhaltende Maßnahme 

FCS Maßnahme zur Sicherung eines 
günstigen Erhaltungszustandes 

Lage der Maßnahme 

Böschungen des neuen Straßenkörpers sowie weitere Straßenbegleitflächen: ca. Bau—km 0+275 bis 0+400; Flä— 
chen im Umfeld des westlichen Tunnelportals (ca. Bau—km 0+540 bis 0+580); ca. Bau-km 0+090 bis 1+170; stra— 
ßenferne Böschungsbereiche östlich der B 533 ca. Bau—km 1+1 90 bis Bau-Ende (siehe auch Darstellungen im 
Maßnahmenplan) 

Ausgangszustand der Maßnahmenfläche 

Im Zuge des Bauvorhabens neu angelegte Böschungen und Straßenbegleitflächen 

Ausführung der Maßnahme 

Beschreibung der Maßnahme ‚ 

Baum-Strauchpflanzung unter Einhaltung der erforderlichen Sichtfelder und Sicherheitsabstände 
- Oberbodenandeckung 15 — 20 cm; 
- Pflanzabstand und Gehölzauswahl entsprechend Pflanzplan der Ausführungsplanung; Gehölzar1enauswahl ori- 

entiert an der Potenziellen Natürlichen Vegetation; Verwendung von autochthonem Pflanzmaterial (Herkunflsre- 
gion Südostdeutsches Hügel- und Bergland) 

— Sicherheitsabstände gem. RPS 2009 
lm Falle von anstehendem Fels wird auf eine Gehölzpflanzung verzichtet bzw. diese angepasst. 

Zeitliche Zuordnung Ü Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten 

Ü Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten 

E Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten 

Gesamtumfang der Maßnahme &.55 0,65 ha 

Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (5 15 Abs. 4 Satz 2 BNat$chG) dauerhaft 

Art der dauerhaften Sicherung der Iandschaflspflegerischen Maßnahmen (5 15 Abs. 4 Sau 1 BNatSchG) 
Die Flächen liegen als Teil des Straßenkörpers künftig im Eigentum der Bundesrepublik Deutschland. 

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen 
Nach Abschluss der Fertigstellungs- und Entwicklungspflege im Regelfall keine besonderen Maßnahmen notwen— 
dig, Pflege im Zuge der üblichen Unterhaltungspflege des Straßenbegleitgrüns. 

Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen 
Die Herstellung der Maßnahme wird von der ökologischen Baubegleitung übewvacht. 
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Maßhahmenblatt —} Eirizelmaßnahme zu Komplex— Nr.: 5 
Projektbezeichnung Vorhabensträger Maßnahmen-Nr. 

B 533, Cdsumgehung Auerbach Bundesrepublik Deutschland 5 4 G 
B 533_170_1-195 bis Staatliches Bauamt Passau 
B 533_200_0‚715 

Bezeichnung der Maßnahme Maßnahmenty‘p 

Anlage von Streuobstbeständen " ve'me'‚d“"gsmaß"ahme 

A Ausgleichsmaßnahme 

> 

E Ersatzmaßnahme 

. G G t It ß h 
Zu Maßnahmenkomplex 5: Ausgleichsmaßnahmen zur Neu— 

es a ungsma na me 
v 

. 

- — W Waldersatz (ausschL nach 
gestaltung des Landschaflsblldes Waldrecht) 

Zusauindex 

FFH Maßnahme zur Schadensbegren- 
zung bzw, Maßnahme zur Kohä- 

zum Maßnahmenplan: renzsicherung 

Unterlage 9.2 Blatt 1 4 

v CEF funktionserhaltende Maßnahme 

FCS Maßnahme zur Sicherung eines 
günstigen Erhaltungszustandes 

Lage der Maßnahme 

Rückbaustrecke der bestehenden B 533 bei Oberauerbach auf Höhe Bau-km ca. 0+080 bis 0+150 

(siehe Darstellungen irn Maßnahmenplan) 

Ausgangszustand der Maßnahmenfläche 

‚Entsiegelte Fahrbahn der ehemaligen B 533 

Ausführung der Maßnahme 

Beschreibung der Maßnahme 
Pflanzung von Streuobstgehölzen unter Einhaltung der erforderlichen Sichtfelder und Sicherheitsabstände 

- Großzügiger Bodenaustausch
’ 

- Pflanzabstand und Gehölzauswahl entsprechend Pflanzplan der Ausführungsplanung; Verwendung von regio— 

nalen Sorten - ' 

— Sicherheitsabstände gem. RPS 2009 

Zeitliche Zuordnung Ü Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten 

Ü Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten (möglichst frühzeitig, auch irn 
Vorfeld der Bauarbeiten bereits durchführbar) 

E Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten 

Gesamtumfang der Maßnahme 7 Obstbäume 

Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (5 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG) dauerhaft 

Art der dauerhaften Sicherung der Iandschaftspflegerischen Maßnahmen (g 15 Abs. 4 Sau 1 BNat$chG) 
Die Flächen liegen als Teil des bestehenden Straßenkörpers im Eigentum der Bundesrepublik Deutschland. 

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der Iandschaftspflegerischen Maßnahmen 

Bedarfsgerechter Obstbaumschnitt 

Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen 

Die Herstellung der Maßnahme wird von der ökologischen Baubegleitung übemlacht. 
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7Maläqallmenb'latt -Eihzf’elmja‘ßnahme' zu Konjg lex Nr.»:fi 

Projektbezeichnung Vorhabensträger Maßnahmen-Nr. 

B 533, Orlsumgehung Auerbach Bundesrepublik Deutschland 5 5 G 
B 533_1 70-1495 bis Staatliches Bauamt Passau 
B 53_3_200_0,715 

Bezeichnung der Maßnahme Maßnahmentyp 
.. . .. v ' 

' 

ß h Pflanzung von Gewasserbegleltgeholzen ve'me'f’"“gsma “a ”‘e 

A Ausgleichsmaßnahme 

E Ersatzmaßnahme 

. G G t lt ß h 
Zu Maßnahmenkomplex 5: Ausgleichsmaßnahmen zur Neu- 

es a ""gst na me 

. _ _ _ 
W Waldersatz (aus_schl. nach 

gestaltung des Landschaftsbfldes 
4 Waldrecht) 

Zusaüindex 

FFH Maßnahme zur Schadensbegren- 
zung bzw. Maßnahme zur Kohä- 

zum Maßnahmenplan: renzsicherung 

Unterlage 9.2 Blatt 1, 2 CEF funktionserhaltende Maßnahme 

FCS Maßnahme zur Sicherung eines 
günstigen Erhaltungszustandes 

Lage der Maßnahme 

Am Fuß des Hangansch_nitts am westlichen Tunnelportal im Kontaktbereich zurAue der Hengersberger Ohe 
(Höhe ca. Bau—km ca. 0+515 bis 0+550); Flächen und Büschungen entlang des verlegten Laufs des Mapferdinger 
Bachs (siehe auch Darstellungen irn Maßnahmenplan) 

Ausgangszustand der Maßnahmenfläche 

Im Zuge des Bauvorhabens neu angelegte Bachufer und Straßenbegleitflächen 

Ausführung der Maßnahme 

Beschreibung der Maßnahme 
Anlage von Gewässerbegleitgehölzen (Baum-Strauchpflanzungen) 

- Pflanzabstand und Gehölzauswahl entsprechend Pflanzplan der Ausführungsplanung; Gehölzartenauswahl ori— 

entier1 an der Potenziellen Natürlichen Vegetation; Verwendung von autochthonem Pflanzmaterial (Herkunflsre- 
gion Südostdeutsches Hügel— und Bergland) 

Zeitliche Zuordnung Ü Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten 

Ü Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten 

E Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten 

Gesamtumfang der Maßnahme 0,12 ha 

Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (5 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG) dauerhaft 

Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (5 15 Abs. 4 Sau 1 BNatSchG) 
Die Ufersäume am Mapferdinger Bach liegen künftig im Eigentum des Staatlichen Bauamts, die Pflanzflächen an 
der Hengersberger Ohe sind als Teil des Straßenkörpers künftig im Eigentum der Bundesrepublik Deutschland 

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der Iandschaftspflegerischen Maßnahmen 
Nach Abschluss der Fertigstellungs— und Entwicklungspflege im Regelfall keine besonderenMaßnahmen notwen— 
dig; Pflegeeingn'ffe nur im Falle naturschutzfachlich ungünstiger Entwicklungen (z.B. Ausbreitung invasiver Neo— 

phyten) sowie zum Erhalt und der Förderung der Bestände und ihrer Vitalität (zB. abschnittweise auf den Stock 
setzen) 

Hinweise zur Kontrolle der Iandschaftspflegerischen Maßnahmen 
Die Herstellung der Fläche wird von der ökologischen Baubegleitung übewvacht. 
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_ 
Maßnahmenblätter 

Maßnahmenblatt — Einzelmaßhah‘me zu Komplex Nr.:é 

Projektbezeichnung Vorhabensträger Maßnahmen-Nr. 

B 533, Ortsumgehung Auerbach Bundesrepublik Deutschland 
' 

5 6 G 
B 533_170_1.195 bis Staatliches Bauamt Passau 
B 533_200_0‚715 

Bezeichnung der Maßnahme Maßnahmentyp 
.. V V 'd ß h Anlage von feuchten Hochstaudensaumen erme'. ““gsma “a ”‘e 

A Ausglemhsmaßnahme 

E Ersafimaßnahme 

. G G t lt ß h 
Zu Maßnahmenkomplex 5: Ausgleichsmaßnahmen zur Neu- 

es a ungsma na me 
- 

. 

- - W Waldersatz (ausschl. nach 
gestaltung des Landschaftsbfldes v Waldrecht) 

Zusatzindex 

FFH Maßnahme zur Schadensbegren- 
' 

zung bzw. Maßnahme zur Kohä. 
zum Maßnahmenplan: renzsicherung 

Unterlage 9.2 Blatt 1, 2 CEF funktionserhaltende Maßnahme 

FCS Maßnahme zur Sicherung eines 
günstigen Erhaltungszustandes 

Lage der Maßnahme 

Uferböschungen entlang des verlegten Laufs des Mapferdinger Bachs (siehe auch Darstellungen im Maßnahmen- 
plan) 

Ausgangszustand der Maßnahmenfläche 

lm Zuge des Bauvorhabens neu angelegte Uferböschungen des Mapferding'er Bachs 

Ausführung der Maßnahme 

Beschreibung der Maßnahme 
Zulassen einer weitgehend eigendynamischen Entwicklung durch Minimierung der Pflegeeingriffe 

Zeitliche Zuordnung Ü Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten 

E Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten 

Ü Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten 

Gesamtumfang der Maßnahme 
. 0.01 ha 

Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (5 15 Abs. 4 Satz 2 BNat$chG) dauerhaft 

Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (5 15 Abs. 4 Satz 1 BNat$chG) 
Die Ufersäume entlang des Gewässers liegen künftig irn Eigentum des Staatlichen Bauamts. 

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen 
Pflegeeingriffe nach Bedarf und ausschließlich zum Ziel der Erhaltung und Förderung der Strukturvielfalt sowie der 
Unterdrückung von Gehölzaufwuchs und ggf. einer Ausbreitung invasiver Neophyten. 

Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen 
Die Herstellung der Fläche wird von der ökologischen Baubeglei(ung überwacht, 
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1Maßnah_menblatt - Einge_lma_ßnahme zu Komple;öNr.-:ä 

Projektbezeichnung Vorh'abensträger Maßnahmen-Nr. 

B 533‚.0dsumgehung Auerbach Bundesrepublik Deutschland 5 7 G 
B‘533_1 70‚_1 ‘1 96 bis Staatliches Bauamt Passau 
B 533_2003‚715 

Bezeichnung der Maßnahme Maßnahmentyp 
. .. v v ' 

ß h Anlage emes naturnahen Gewasserlaufs e"“e'_d““gsma “a me 
- A Ausglewhsrnaßnahme 

E Ersatzmaßnahme 

. G t lt ß h Zu Maßnahmenkomplex 5: Ausglelchsmaßnahmen zur Neu- 
G es a ungsma "a me 

_ 
W Waldersatz (ausschl. nach 

gestaltung des Landschaftsbildes Waldrecht) 

Zusatzindex 

FFH Maßnahme zur Schadensbegren— 
zung bzw. Maßnahme zur Kohä- 

zum Maßnahmenplan: 
renzsicherung 

Unterlage 9.2 Blatt 1, 2 CEF funktionserhaltende Maßnahme 

FCS Maßnahme zur Sicherung eines 
günstigen Erhaltungszustandes 

Lage der Maßnahme 

Nördlich des Kreisverkehrs bei Kaltenbrunn (siehe auch Darstellungen im Maßnahmenplan) 

Ausgangszustand der Maßnahmenfläche 

Mäßig extensiv genu1ztes, artenreiches Grünland (BNT gem. BayKompV: G212) 

Ausführung der Maßnahme 

Beschreibung der Maßnahme 
Herstellung eines leicht gewundenen Bachlaufs rnit Uferböschungen unterschiedlicher Breite und Neigung. Die 
Maßnahme steht am Beginn des Vorhabens, denn erst flach erfolgter Bachverlegung können die Bauarbeiten an 
der B 533 begonnen werden. 

Zeitliche Zuordnung Ü Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten 

>X< Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten 

Ü Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten 

Gesamtumfang der Maßnahme Auf ca. 130 m Länge 
Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (5 15 Abs. 4 Satz 2 BNat8chG) dauerhaft 

Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (5 15 Abs. 4 Satz 1 BNat$chG) 
Die Ufersäume entlang des Gewässers liegen künftig im Eigentum des Staatlichen Bauamts. 

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen 
Der neu angelegte Bach!auf dient als gleichartiger Ausgleich für die Überbauung einer naturnahen Fließgewässer- 
strecke (gesetzlich geschützt gern. 530 BNatSchG i‚V.m. Art. 23 BayNatSchG). Pflege und Unterhalt sind daher 
soweit als möglich auf die Herstellung und Erhaltung eines naturnahen Bachlaufs auszurichten. der den Qualitäts- 
kriterien des 5 30 BNat8chG i.V.m, Art. 23 BayNat$chG entspricht. Dementsprechend sind Pflegeeingriffe soweit 
als möglich zu reduzieren und eine eigendynamische Entwicklung zuzulassen; die Pflicht zur Gewässerunter- 
haltung liegt bei der Gemeinde Auberbach 

Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen 
Die Herstellung der Fläche wird von der ökologischen Baubegleitung überwacht. 
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Maßnahmenblatt — Einzelmaßnähme zu Komglex Nr.:ä 

Projektbezeichnung Vorhabensträger Maßnahmen-Nr. 

B 533, Ortsumgehung Auerbach Bundesrepublik Deutschland 5 8 G 
B 533_1 70_1 ‚196 bis Staatliches Bauamt Passau 
B 533_200_0‚715 

Bezeichnung der Maßnahme Maßnahmentyp 
- -- n V V 'd ß h 

Pflanzung von Emzelbaumen (Hochstamme) e”“e'‚ ““gsma "a me 

A Ausglemhsmaßnahme 

E Ersatzmaßnahme 

. G G t l! ß h 
Zu Maßnahmenkomplex 5: Ausglelchsmaßnahmen zur Neu- 

es a ""gsma na me 
- 

_ 

- - W Waldersatz(ausschl. nach 
gestaltung des Landschaftsbildes Waldrecht) 

Zusatzindex 

FFH Maßnahme zur Schadensbegren- 
zung bzw. Maßnahme zur Kohä- 

zum Maßnahmenplan: ,enzsichemng 

Unterlage 9.2 Blatt 1, 2 CEF funktionserhaltende Maßnahme 

FCS Maßnahme zur Sicherung eines 
günstigen Erhaltungszustandes 

Lage der Maßnahme 

zwischen den Fahrbahnen südöstlich des Kreisverkehrs am östlichen Ortseingang von Auerbach (Höhe Bau—km 
ca. 0+980). auf der Straßenbegleitfläche südlich der B 533 bei Bau—km ca. 1+055 bis 1+070 (siehe auch Darstel- 

lungen im Maßnahmenplan) 

Ausgangszustand der Maßnahmenfläche 

lm Zuge des Bauvorhabens neu angelegte Böschungen bzw. Straßenbegleitflächen 

Ausführung der Maßnahme 

Beschreibung der Maßnahme 

Pflanzung von Einzelbäumen (Hochst'a‘mme) unter Einhaltung der erforderlichen Sichtfelder und Sicherheitsab- 

Stände 

- großzügiger Bodenaustausch; 

- Pflanzabstand und Gehölzauswahl entsprechend Pflanzplan der Ausführungsplanung; Gehölzartenauswahl ori- 

entiert an der Potenziellen Natürlichen Vegetation; Verwendung von autochthonem Pflanzmaterial (Herkunftsre- 

gion Südostdeutsches Hügel- und Bergland) sofern in geeigneter Qualität verfügbar 

- Sicherheitsabstände gem. RPS 2009 . 

— lm Falle von anstehendem Fels wird auf eine Gehölzpflanzung verzichtet bzw. diese angepasst. 

Zeitliche Zuordnung Ü Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten 

Ü Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten 
. >14 Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten 

Gesamtumfang der Maßnahme 5 6 Einzelbäume 

Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (ä 15 Abs. 4 Satz 2 BNat$chG) dauerhaft 

Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (5 15 Abs. 4 Sau 1 BNat$chG) 
Die Flächen liegen als Teil des Straßenkörpers künflig im Eigentum der Bundesrepublik Deutschland. 

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen 

Nach Abschluss der Fertigstellungs- und Entwicklungspflege im Regelfall keine besonderen Maßnahmen notwen- 
dig, Pflege im Zuge der üblichen Unterhaltungspflege des Straßenbegleitgrüns. 

Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen 

Die Herstellung der Maßnahme wird von der ökologischen Baubegleitung überwachl. 
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Bezeichnung des Maßnahmenkomplexes Maßnahmentyp 
' -- V V 'd ß h Vermadungsmaßnahmen aus Grunden des e”“e'. “"gsma "a '“e 

A Ausgleichsmaßnahme 

Fledermausschutzes E Ersatzmaßnahme 

Zugehörige Maßnahmen zum Maßnahmenkomplex G Gesmlmngsmaßnahme 

_ _ _ _ „ 
W Waldersatz (ausschl. nach 

6.1 V Optimierung der Waldrandzone ln Ihrer Funktlon'als neue Fleder— Wa|drecht) 
maus-Leitstruktur Zusatzindex 

62 V Kleinflächige Beseitigung eines Waldbestands und dauerhafte Of- FFH Maßnahme zurSchadensbegren- 
fenhaltung zur Vermeidung einer unerwünschten Leitwirkung auf zung bZW- Maßnahme zur K0hä— 

renzsicherung 

CEF funktionserhaltende Maßnahme 

FCS Maßnahme zur Sicherung eines 
günstigen Erhaltungszustandes 

Fledermäuse 

643 V Verzicht auf adäquate Eingrünungsmaßnahmen aus Gründen des 
Fledermausschutzes 

zum Maßnahmenplan: 

Unterlage 9.2 Blatt 1, 2 

Lage des Maßnahmenkomplexes 

lm Bereich des östlichen Tunnelpodals 

Begründung der Maßnahme 

Vermeidung für Konflikt 2 H- 

Ausgleich für Konflikt 

Ersatz für Konflikt 

Waldausgleich für 

Maßnahme zur Schadensbegrenzung für: 

Maßnahme zur Kohärenzsicherung für: 
CEF—Maßnahme 

FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes 

ÜÜÜÜ 

ÜÜÜE 

Auslösende Konflikte I notwendiger Maßnahmenumfang 

Bezugsraum 2 „Siedlungsbereich und Mittelgebirgslagen östlich der Hengersberger Che“ 

2 H Durchschneidung einer bev0|zugten Fledermaus-Flugroute 

Der Maßnahmenumfang ergibt sich aus dern Erfordernis, für die betroffenen Fledermausarten eine Möglichkeit zu 
schaffen, die geplante Ortsumgehung im Bereich des östlichen Tunnelpodals ohne signifikant erhöhtes Kollisi— 
onsrisiko zu queren. 

Zielkonzeption der Maßnahme 
Der Waldrand westlich von Kaltenbrunn bildet eine Verbindungs— und Leitstruktur für strukturgebunden fliegende 
Fledermäuse zwischen der Aue des Mapferdinger Bachs und den südlich davon gelegenen Lebensräumen. Der 
Waldrand fungiert somit als eine bevorzugte Flugroute (hier insbesondere Nordfledermaus). 

Die geplante Ortsumgehung quen — wie auch bereits die bestehende B 533 — diese Flugroute‚ und das östliche 
Tunnelpodal mit seinen hohen Einschnittsböschungen liegt künftig am Rand der Aue des Mapferdinger Bachs. Es 
gilt daher Maßnahmen zur ergreifen. die es den Fledermäusen erlauben. die Ortsumgehung ohne signifikante 
Erhöhung des Kollisionsrisiko zu überqueren 

Strukturgebunden fliegende Fledermäuse sind in der Lage, sich neue Flugrouten zu erschließen, sofern sich 
strukturelle Leitlinien bieten (BMVBS, Entwurf von 201 1, S. S7). Da das östliche Tunnelpoflal im Bereich eines 
bewaldeten Hanges liegt. wird als Folge der erforderlichen Rodungen die Waldrandlinie zurückversetzt. Die künf— 
tige Waldrandlinie bildet unmittelbar wieder eine Leitstruktur für strukturgebunden fliegende Fledermäuse. Diese 
verläuft weit oberhalb des Tunnelpoflals und führt die Fledermäuse in einer Entfernung von deutlich mehr als 10 
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m um den Gefahrenbereich an der Straße herum. Die künftige Leitstruktur entspricht somit in ihrer Entfernung zur 
Straße den Sicherheitsvorgaben des Fledermausleitfadens von Schleswig-Holstein (2011, S 54). Um die Leitwir- 
kung des geöffneten Waldbestandes zu verbessern. wird die Waldrandzone so früh als möglich bis zu einer 
Breite von 15 m unterpflanzt mit dern Ziel, einen möglichst geschlossenen Waldrandbereich auüubauen. ln einer 
ca. 10 m breiten Zone vor dern Waldrand soll sich durch eigendynamische Entwicklung ein Waldmantel auf- 
bauen, da ein gestufter Querschnitt die Leitwirkung des Waldrandes zusätzlich stärkt. Auch der Trauf des Wald- 

mantels ist mehr als 10 m vom Fahrbahnrand entfernt. Beim Aufbau des Waldmantels wird auf eigendynamische 
Prozesse gesetzt. da zu erwarten ist. dass im Bereich der Einschnittsböschungen Fels zutage tritt, so dass 

Pflanzmaßnahmen nicht erfolgversprechend sein dürften. Das Tunnelportal wird bereits zu Beginn des Tunnel- 
baus angelegt. Die Unterpflanzung des Waldrands und die vorgelagerte Gehölzentwicklung sind ab diesem frü- 

hen Zeitpunkt bereits möglich. Bis zur Fertigstellung der Straße haben die Gehölze daher eine längere Entwick- 

lungszeit. die der Funktionsfähigkeit der neuen Leitstruktur zugutekommt. 

Nördlich des Tunnelportals verbleibt ein Waldbestand, der nicht überbaut oder vorübergehend in Anspruch ge- 

nommen wird. Um zu verhindern. dass dieser Waldbestand einigen Fledermausarten als Leitstruktur angenom- 
men wird und die Tiere in Richtung Zentrum des Knotenpunktes geführ1 werden, wird der Waldbestand beseitigt 
und eine Nederbewaldung dauerhaft verhindert. Die tieferen Bereiche der Einschnittsböschungen am Tunnelpor- 
tal werden nicht mit Gehölzen bepflanzt, auch wenn dies für die Einbindung des Straßenkörpers ins Landschafts- 
bild förderlich wäre. Mit dem Verzicht auf eine Gehölzpflanzung soll erreicht werden. dass es für Fledermäuse 
keine Veranlassung gibt, in den Nahbereich der Straße zu fliegen und sich erhöhten Kollisionsrisiken auszuset- 

zen. 

Aufgrund dertiefen Einschniltslage ist im vorliegenden Fall das Kollisionsrisiko für Fledermäuse als vergleichs- 

weise gering einzuschätzen (Leitfaden des BMVBS, Entwurfvon 201 1. S 58). Zudem ist bereits im Vorfeld des 
Tunnelportals eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf mindestens 80 km/h vorgesehen. In Verbindung mit den ge— 

planten Maßnahmen kann daher davon ausgegangen werden, dass den betroffenen Fledermäusen ein Queren 
der künftigen Orlsumgehung ohne _signifikant erhöhtes Kollisionsrisiko möglich ist. 

[m Bezugsraum 1 „Tal» und Hügellagen westlich der Hengersberger Che“ quert die geplante Ortsumgehung 
ebenfalls eine bevorzugte Fledermausflugroute, die dort entlang der Hengerberger Ohe und der_begleitenden, 
waldbestandenen Hangleite verläuft. Eine zentrale Bedeutung kommt dabei der Hengersberge Che zu. Sie bildet 
ein bevozugtes Jagdhabitat für Fledermäuse und eine Leitstruktur für strukturgebunden fliegende Fledermausar— 

ten. Da die Fledermäuse hier bevorzugt nah über der Gewässeroberfläche jagen. fliegen die kollisionsgefährde— 
len Arten in diesem Bereich vomiegend in niedriger Höhe über dern Gelände, Das Brückenbauwerk über die 
Hengersberger Ohe hat eine lichte Höhe von > 4,70 m. Diese Bauwerkshöhe ermöglicht den Fledermäusen ein 
Unterqueren der Straße (BMVBS 201 1). Aufgrund der Bauwerkshöhe und der Anziehungskraft des Gewässers 
kann davon ausgegangen werden. dass die Talquerung zu keinem signifikant erhöhten Kollisionsrisiko für Fleder- 

mäuse führt. Hierbei ist ferner zu berücksichtigen, dass es im Bereich der bestehenden Querung der Hengersber- 
ger Ohe durch die B 533 rnit sehr geländenaher Brücke (d.h. sehr geringe Iichter Höhe) zu einer deutlichen Ver- 
ringerung von Kollisionsrisiken der in Gewässern'a'he jagenden und querenden Fledermäuse kommt 
Es sind daher im Bereich derTalquerung keine besonderen Fledermaus-Schutzmaßnahmen vorgesehen. 

lm Rahmen des Monitorings wird geprüft, ob es im Bereich der Talquerung zu erhöhten Kollisionsrisiken kommt. 
Für diesen Fall kann im Rahmen des Risikomanagements die Talbrücke mit Irritationsschutz- oder ggf. Kollisioné- 
schutzwänden nachgerüstet werden. ln statischer Hinsicht wird die Brücke bereits darauf ausgelegt 

Die Funktionsfähigkeit der Maßnahmen für die Fledermäuse am östlichen Tunnelpodal wird im Rahmen des Risi- 
komanagements ebenfalls überwacht, so dass im Bedarfsfall basierend auf den Ergebnissen des Fledermaus— 
Monitorings nachgebesser1 und ergänzt werden kann (s. auch Unterlage 19.1 ‚S). 

Fläche des Maßnahmenkomplexes 
‚ 0,68 ha 
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Maßnahmenblatt— Einzelmaßnahme zu Komglex Nr.. 6 

Projektbezeichnung Vorhabensträger Maßnahmen-Nr. 

B‘533‚ Ortsumgehung Auerbach Bundesrepublik Deutschland 6 1 V 
B 533_1 70_1-195 bis Staatliches Bauamt Passau 
Br533_20_090‚715 

Bezeichnung der Maßnahme Maßnahmentyp 
- - - - - v “d ß h Optlmlerung der Waldrandzone ln Ihrer Funktion V e""e'. ""gsma "a me 

_ 
A Ausgleuchsmaßnahme 

als neue Fledermaus-Lefistruktur E Ersatzmaßnahme 

Zu Maßnahmenkomplex. 6 Vermeidungsmaßnahmen aus G Ge5ta"ungsmaßnahme 

W Wald_ersatz (ausschl, nach 
Gründen des Fledermausschutzes Waldrecht) 

Zusatzindex 

FFH Maßnahme zur Schadensbegren- 
zung bzw. Maßnahme zur Kohä- 

zum Maßnahmenplan: ‚enzsicherung 

Unterlage 9.2 Blatt 1, 2 CEF funktionserhaltende Maßnahme 

FCS Maßnahme zur Sicherung eines 
günstigen Erhaltungszustandes 

Lage der Maßnahme 

Waldbestände westlich Kaltenbrunn im Umfeld des östlichen Tunnelportals (ca. Bau—km 0+870 bis 1+040) 

(siehe Darstellungen im Maßnahmenplan 9.2. Blatt 1. 2) 

Ausgangszustand der Maßnahmenfläche 

Böschungen und Begleitflächen des neuen Straßenköpers 

Ausführung der Maßnahme 

Beschreibung der Maßnahme 
Aufbau einer weitgehend geschlossenen und zum Wald hin ansteigenden Waldrandzone, oberhalb des östlichen 
Tunnelportals 

Möglichst frühzeitiges Unterpflanzen des neu entstandenen Waldrandverlaufs mit standortgerechten Laubgehöl- 
zarten zum Aufbau einer weitgehend geschlossenen und stabilen Waldrandzone; je nach Gegebenheit bis zu ei- 
ner Breite von 15 m; Durchführung in enger Abstimmung mit der zuständigen Forstverwaltung und im Einverneh— 
men mit den Grundstückseigentümern 

Gehölzartenauswahl orientiert an der Potenziellen Natürlichen Vegetation; Verwendung von autochthonem Pflanz- 
material (Herkunflsregion Ostbayerisches Grundgebirge) 

lm Vorfeld des Waldrands: Zulassen einer eigendynamischen Gehölzentwicklung; Steuerung der Gehölzentwick- 
lung mit dem Ziel. einen laubholzdominierten Waldmantel aufzubauen 

Der Waldrand ist Bestandteil des Fledermausschutzkonzepts für die Ortsumgehung Auerbach. Er fungiert als Leit- 
struktur für die strukturgebunden fliegenden Fledermausarlen und stellt in dieser Funktion sicher. dass die Fleder- 
mäuse von ihrer traditionellen Flugroute zu der Stelle geleitet werden. an der sie die Straße ohne Kollisionsrisiko 
queren können. 

Die Maßnahme dient gleichzeitig der Einbindung des Straßenkürpers in das Landschaftsbild. 

Zeitliche Zuordnung Ü Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten 

E Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten (möglichst frühzeitig) 

Ü Maßnahme nachAbschluss der Straßenbauarbeiten 

Gesamtumfang der Maßnahme 
' 

0.59 ha 

Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (5 1 5 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG) dauerhaft 

Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (5 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG) 
Ein Teil der Flächen befindet sich im Bereich des Straßenkörpers und liegt damit künftig im Eigentum der 
Bundesrepublik Deutschland. Die Waldflächen bleiben irn Besitz derjetzigen Eigentümer. 
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Maßnahmenblätt — Einzelmaßnahme zy Komplex Nr.]:fi; 

Projektbezeichnung - Vorhabensträger Maßnahmen-Nr. 

B 533, Ortsumgehung Auerbach Bundesrepublik Deutschland 6 1 V 
B 533_170_1.196 bis Staatliches Bauamt Passau 
B 533_200_0‚715 

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen 
Waldunterpflanzung: Nach der Fertigstellungs- und Entwicklungspflege erfolgt die weitere Pflege im Rahmen der 
ordnungsgemäßen Forstwiflschaft 

Gehölzentwicklung des vorgelagerten Waldmantels: je nach Bedarf Steuerung der Gehölzsukzession (Förderung 

von Laubgehölzen, Rückschnitt zur Erhaltung eines gestuften Waldrandaufbaus) 

Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen 
Die Durchführung der Maßnahmen wird von der ökologischen Baubegleitung übewvacht. Die Funktionsfähigkeit 
der Maßnahme in Bezug auf den Fledermausschutz wird irn Rahmen eines Monitorings geprüft (Risikomanage- 
ment). 
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_ A Maßn'a_h*r'n'enb3tt_- Eiggé|maß‘na’rgg;z_urp<zjmglex Nr.:»9 

Proje'ktbezéichnung Vorhabensträger Maßnahmen-Nr. 
'B 

533, Cdsümgehung Auerbach Bundesrepublik Deutschland 6 2 V 
B 533_1 7Q_1 v196 bis Staatliches Bauamt Pass‘au

‚ 

B 533_200_0‚71 5 

Bezeichnung der Maßnahme _ Maßnahmentyp 
. .. . . . . V 'd 

Klemflachge Beseltlgung eines Waldbestands V erme'. “"gsmaßnahme 

_ 

A Ausgleichsmaßnahme 

und dauerhafte Offenhaltung zur Vermeidung E Ersa\zmaßnahme 

einer unerwünschten Leitwirkung auf Fleder- ° Ges‘a"”"gsmaß"ahme 

_ _ 
_ 

W Waldersatz (ausschl. nach 

mäuse _ 

Waldrecht) 

Zusatzindex 

FFH Maßnahme zur Schadensbegren- 

Zu Maßnahmenkomplex: 6 Vermeidungsmaßnahmen aus lung bZW- Maßnahme ZUFK0hä' 

Gründen des Fledermausschutzes 
renzsmhemng 

CEF funktionserhaltende Maßnahme 
zum Maßnahmenplan: FCS Maßnahme zur Sicherung eines 
Unter|age 9_z B|an 1, 2 günstigen Erhaltungszustandes 

Lage der Maßnahme 
Nordwestliches Umfeld des östlichen Tunnelportals (ca. Bau-km 0+900 bis 0+980, siehe Darstellung im Maßnah- 
menplan) 

Ausgangszustand der Maßnahmenfläche (mit Biotop-1Nutzungstypen gemäß Biotopwertliste) 
Mischwald mittleren Alters mit hohem Anteil an Nadelgehölzen (N62) 

Ausführung der Maßnahme 

Beschreibung der Maßnahme 
Beseitigung des Waldbestandes 

Zeitliche Zuordnung D Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten 

E Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten 

Ü Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten 

Gesamtumfang der Maßnahme 0,09 ha 

Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (5 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG) dauerhaft 

Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (5 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG) 
Die Fläche wird erworben und liegt künftig im Eigentum der Bundesrepublik Deutschland 

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der Iandschaftspflegerischen Maßnahmen 
Je nach Bedarf Rückschnifl von Gehölzaufwuchs (zur Vermeidung einer unerwünschten Leitfunktion für Fleder- 
mäuse soll der Gehölzaufwuchs dauerhaft unter 3 m Höhe gehalten werden) 

Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen 
Die Herstellung der Maßnahme wird von der ökologischen Baubegleitung überwacht. Die Funktionsfähigkeit der 
Maßnahme in Bezug auf den Fledermausschutz wird im Rahmen eines Monitorings geprüft (Risikomanagement). 
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7 

Maßna'hm‘enblatt {Einzelmaßnahme' zu Komplex Nr.: fi 
Projektbezeichnung ‚ Vorhabensträger Maßnahmen-Nr. 

B 533. Ortsumgehung Auerbach Bundesrepublik Deutschland 6 3 V 
B 533_1 70_1 -195 bis Staatliches Bauamt Passau 
B 533_200_0‚715 

Bezeichnung der Maßnahme Maßnahmentyp 
. .. . .. v v “d ß h 

Verzwht auf adaquate Elngrunungsmaßnahmen »erme'. ""gsma "a me 

A Ausglemhsmaßnahme 

aus Grunden des Fledermausschutzes s Ersatzmaßnahme 

G Gestaltungsmaßnahme 

_ 

W Waldersatz (ausschl. nach 
Zu Maßnahmenkomplex: 6 Vermeldungsmaßnahmen aus Waldrecht)' 

Gründen des Fledermausschutzes Zusauinde" 

FFH Maßnahme zur Schadensbegren- 
zung bzw. Maßnahme zur Kohä- 

zum Maßnahmenplan: ,enzsicherung 

Unterlage 9.2 Blatt 1, 2 CEF funktionserhaltende Maßnahme 

FCS Maßnahme zur Sicherung eines 
günstigen Erhaltungszustandes 

Lage der Maßnahme 

Umfeld des östlichen Tunnelportals (ca. Bau»km 0+900 bis 1+100) 

Ausgangszustand der Maßnahmenfläche 

Böschungen und Begleitflächen des neuen Straßenköpers 

Ausführung der Maßnahme 

Beschreibung der Maßnahme 

Auf diesen Flächen erfolgen keine Gehölzpflanzungen und keine Anlage von Magerstandoden; es wird lediglich 

eine Einsaat mit Landschaftsrasen vorgenommen und es wird darauf geachtet. dass kein Gehölzaufwuchs ent- 

steht. 

Zeitliche Zuordnung Ü Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten 

Ü Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten 

E Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten 

Gesamtumfang der Maßnahme n.q. 

Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (€ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG) _ 

dauerhaft 

Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (5 15 Abs. 4 Satz1 BNatSchG) 
Die Flächen liegen als Teil des Straßenkörpers künftig im Eigentum der Bundesrepublik Deutschland. 

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen 

Fréihalten von Gehölzaufwuchs 

Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen 

Die Durchführung der Maßnahme bzw die Unterlassung von Gehölzpflanzungen in diesen Bereichen wird von der 
ökologischen Baubegleitung überwacht. Die Funktionsfähigkeit der Maßnahme in Bezug auf den Fledermaus- 
schutz wird im Rahmen eines Monitorings geprüft (Risikomanagement). 
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Bezeichnung des Maßnahmenkomplexes 
7 

Maßnahmentyp 
- - - V V ”d ß h Vermadungsmaßnahmen lm Beremh schutz- e"“°'_ ““gsma "a "‘e 

_ 
A Ausglelchsmaßnahme 

wurd19er Flachen E Ersatzmaßnahme 

Zugehörige Maßnahmen zum Maßnahmenkomplex G Gesmltungsmaßnahme 

„ 
W Waldersatz (ausschl. nach 

7.1 V Abgrenzung des Baufelds zum Schutz angrenzender schutzwürdl» Waldrecht)
‘ 

ger oder empfindlicher Flächen vor Beeinträchtigungen während Zusatzindex 
der Bauzeit 

_ 

FFH Maßnahme zur Schadensbegren— 
7.2 V Keine Inanspruchnahme angrenzender schutzwürdiger oder emp- zung bZW- Maßnahme Zur K0hä- 

renzsicherung 

CEF funktionserhaltende Maßnahme 

FCS Maßnahme zur Sicherung eines 
günstigen Erhaltungszustandes 

findlicher Flächen während der Bauzeit 

7.3 V Frühzeitiges Unterpflanzen des zukünftigen Waldrandes 

7.4 V Verzicht auf Lagerflächen und Baustelleneinrichtungsflächen in 

Überschwemmungsgebieten 

zum Maßnahmenplan: 

Unterlage 9.2 Blatt 1, 2 

Lage des Maßnahmenkomplexes 

lm Bereich natur— und umweltschutzfachlich wertvoller Flächen und im Bereich vorhabensbedingt geöffneth Wäl- 
der 

Begründung der Maßnahme 

Vermeidung für Konflikt 1 B, 2 B, 1 W, 2 W 
Ausgleich für Konflikt 

Ersatz für Konflikt 

Waldausgleich für 

Maßnahme zur Schadensbegrenzung für: 
Maßnahme zur Kohärenzsicherung für: 
CEF—Maßnahme 

FCS—Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes 

mama 

UUU® 

Auslösende Konflikte I notwendiger Maßnahmenumfang 

Bezugsraum 1 „Tal- und Hügellagen westlich der Hengersberger Che“ 

1 B Verlust und Beeinträchtigung von Flächen mit Biotopfunklionen 

1 W baubedingte Betroffenheitvon Überschwemmungsgebieten 
Bezugsraum 2 „Siedlungsbereich und Mittelgebirgslagen östlich der Hengersberger Che“ 

2 B Verlust und Beeinträchtigung von Flächen mit Biotopfunktion; erhöhtes Windwurf- und Sonnenbrandrisiko 
für Waldbäume im Bereich geöffneter Waldbestände 

2 W baubedingte Betroffenheit von Überschwemmungsgebieten 

Der Maßnahmenumfang ergibt sich aus dem Umfang der angrenzenden Flächen, die als schutzwürdig oder be— 
sonders empfindlich einzustufen sind, der Abgrenzung der Überschwemmungsgebiete der Fließgewässer sowie 
dem Umfang der betroffenen Waldflächen. 
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Zielkonzeption der Maßnahme 
- Möglichst umfassender Verzicht auf eine vorübergehende Inanspruchnahme von natur- und gewässerschutz- 

fachlich wertvollen Flächen bzw. Schutz entsprechender Flächen vor baubedingten Beeinträchtigungen. 

- Stabilisierung von Waldbeständen. die durch die Baumaßnahme geöffnet bzw angeschnitten werden, 

Fläche des Maßnahmenkomplexes . - n.q. 
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7 

Maßnahmenblatt- Einzelmaßnahme zu Komplex Nr:: '7 
7 y. r 

Proje‘ktbezeichnung Vorhabenstra'ger Maßnahmen-Nr. 
‘B 

533. Ortsumgehung Auerbach Bundesrepublik Deutsthland 7 1 V 
B 533_1 70_1 .196 bis Staatliches Bauamt Passau 
B 533_200_0‚715 , 

Bezeichnung der Maßnahme Maßnahmentyp 

V V ‘ 

Abgrenzung des Baufelds zum Schutz angren- e'me'fjungsmaßnahme 

. _ . " 
A Ausglelchsmaßnahme 

zender schutzwurdlger oder empfindhcher Fla- E Ersatzmaßnahme 

chen vor Beeinträchtigungen während der Bau— ° Ges‘*"”“gsmaßnahme 

W Waldersatz (ausschl. nach 

Zelt Waldrecht) 

Zusatzindex 

_ 

FFH Maßnahme zurSchadensbegren— 

Zu Maßnahmenkomplex 7: Vermeidungsmaßnahmen zung bZW— Maßnahme “" K°“ä' 
renzsicherung 

zum M3ßnahmenplan: CEF funktionserhaltende Maßnahme 
Ufflerlage 9-2 B|afi 1y 2 FCS Maßnahme zur Sicherung eines 

{günstigen Erhaltungszustandes 

Lage der Maßnahme 

Sumpfwald südlich des Baufelds ca. Bau-km 0+500 bis 0+520, naturnahes Fließgewässer mit begleitenden Ge- 
hölzsäumen (Biotop Nr. 7144-1992) am Bau-Ende der östlichen Cdszufahrt nach Auerbach, Hecke nordöstlich 
der Baustellenzufahfl zur Verlegungsstrecke des Mapferdinger Bachs; Feuchflebensräume und Überschwem- 
mungsbereich am Mapferdinger Bach nordwestlich des Brücke (Bauwerk 03) bei Kaltenbrunn (ca. Höhe Bau- km 
1+000 bis 1+110) (siehe Darstellungen lm Maßnahmenplan) 

Ausgangszustand der Maßnahmenfläche 

Schutzwürdige Biotopbestände (hier vor allem Gehölzbestände und Feuchtlebensräume) 

Ausführung der Maßnahme 

Beschreibung der Maßnahme 
Während der Bauzeit Abgrenzung des Baufelds zur Vermeidung von Schädigungen angrenzender schutzwürdiger 
Lebensräume; die Art der erforderlichen Grenzmarkierung (z.B. Schutzzaun) richtet sich nach den RAS—LP4 
„Schutz von Bäumen, Vegetationsbeständen und Tieren bei Baumaßnahmen". 

Zeitliche Zuordnung E Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten 

Ü Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten 

Ü Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten 

Gesamtumfang der Maßnahme ca. 150 lfm Schutzzaun 

Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (5 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG) 

Art der dauerhaften Sicherung der Iandschaftspflegerischen Maßnahmen (5 15 Abs. 4 Satz1 BNatSchG) 

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der Iandschaftspflegerischen Maßnahmen 
Mit Beendigung der Baumaßnahme wird die Schutzvorrichtung entfernt. 

Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen 
Errichtung und Funktionserfüllung der Schuizvorrichtung werden von der ökologischen Baubegleitung überwacht. 
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Maßnahmenblatt —Einzelmaßnahme zu Komplex Nr.: Z 
Projektbezeichnung Vo“rhabensträger Maßnahmen-Nr. 

B 533, Orlsumgehung Auerbach Bundesrepublik Deutschland 7 2 V 
B 533_170_1‚196 bis Staatliches Bauamt Passau 
B 533_200_0‚715 

Bezeichnung der Maßnahme Maßnahmentyp 
. 

. V V '

h 
Keine Inanspruchnahme angrenzender schutz- e'me'f’"”gsmaß"a ”‘e 

__ _ _ _ " " 
A Ausglelchsmaßnahme 

wurdtger oder empfmdhcher Flachen wahrend E Ersapzmaßnahme 

der. Bauzeit G Gestaltungsmaßnahme 

W Waldersatz (ausschi. nach 
Waldrecht) 

Zusauindex 
Zu Maßnahmenkomplex: 7 Vermadungsmaßnahmen 

FFH Maßnahme zur Schadensbemen_ 
zung bzw. Maßnahme zur Kohä- 

zum Maßnahmenplan: renzsicherung 

Unterlage 9.2 Blatt 1, 2 CEF funktionserhaltende Maßnahme 

FCS Maßnahme zur Sicherung eines 
günstigen Erhaltungszustandes 

Lage der Maßnahme 

Naturschutzfachlich wertvolle Flächen im Umfeld des Straßenbauvorhabens. dazu gehören auch die in der 

Frühphase des Vorhabens angelegten vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen (Maßnahme 4 Acer) am Mapferdin- 
ger Bach (s. Darstellungen irn Maßnahmenplan) 

Ausgangszustand der Maßnahmenfläche 

Schutzwürdige Biotopbestände (v.a. Gehölzbestände, Feucht- und Nassgrünland) 

Ausführung der Maßnahme 

Beschreibung der Maßnahme 

Keine Inanspruchnahme der Flächen für seitliche Ablagerungen. Lagerflächen, Baustelleneinrichtung u.ä.; scho- 

nende Bauausführung und im Bedarfsfall geeignete weitergehende Schutzmaßnahmen während der Bauzeit 

Zeitliche Zuordnung Ü Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten 

E Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten 

Ü Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten 

Gesamtumfang der Maßnahme n.q. 

Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (5 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG) 

Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (5 15 Abs. 4 Sau 1 BNatSchG) 

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen 

Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen 
Die Einhaltung der Maßnahme wird von der ökologischen Baubegleitung übewvacht. 
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Maßnahmepblatt -‚- _Einzelmäßhährpg ;zui(io_mg lex Nr.: Z_ 
.Projektbezeiqhnurig Vorhabensträger Maßnahmen-Nr. 

B 533, Cdsumgehung Auerbach Bundesrepublik DeutscHland 7 3 V 
B 533_1 70_1 ‚195 bis Staatliches Bauamt Passau . 

B 533_200_0,71 5 ' 

Bezeichnung der Maßnahme Maßnahmentyp 
.. . . .. . .. v v “d ß h Fruhzeltlges Unterpflanzen kunftlger Waldran- e”"e'_ “"gsma "a me 

A Ausgleichsmaßnahme 

der E Ersatzmaßnahme 

G Gestaltungsmaßnahme 

_ _ 
_ _ 

W Waldersatz (ausschl, nach 
Zu Maßnahmenkomplex 7: Vermadungsmaßnahmen Waldrecht) 

Zusatzindex 

FFH Maßnahme zur Schadensbegren- 
zung bzw. Maßnahme zur Kohä- 

zum Maßnahmenplan: renzsicherung 

Unterlage 9.2 Blatt 1, 2 CEF funktionsérhaltende Maßnahme 

FCS Maßnahme zur Sicherung eines 
günstigen Erhaltungszustandes 

Lage der Maßnahme 
Auen- und Leitenwälder der Hengersberger Ohe nördlich und südlich des westlichen Tunnelportals ca Bau-km 
0+500 bis 0+590, Waldbestände von ca. Bau-km 1+160 bis Bau—Ende südöstlich der B 533 und von ca. Bau-km 
1+280 bis Bau—Ende nordwestlich der B 533 

Ausgangszustand der Maßnahmenfläche 

Geschlossene Waldbestände, die im Zuge der Baumaßnahme angeschnitten bzw. geöffnet werden 

Ausführung der Maßnahme 

Beschreibung der Maßnahme 
Möglichst frühzeitiges Unterpflanzen mit standongerechten Laubgehölzanen zum Aufbau eines neuen, strukturrei- 
chen und stabilen Waldmantels entlang der durch das Bauvorhaben geöffneten Bestände; je nach Gegebenheit 
bis zu einer Breite Von 15 m: Durchführung in enger Abstimmung mit der zuständigen Forstvemlaltung und im Ein— 
vernehmen mit den Grundstückseigentümern 

Schonende Bauausführung und geeignete Schutzmaßnahmen. ggf. Schutzzaun während der Bauzeit zur Vermei- 
dung von Beeinträchtigungen der angrenzenden Waldrandzonen; keine vorübergehende Inanspruchnahme z.B. 
für Ablagerung, Baustelleneinrichtungsflächen o.ä. 

Gehölzartenauswahl orientiert an der Potenziellen Natürlichen Vegetation; Venlvendung von autochthonem Pflanz- 
material (Herkunftsregion Ostbayerisches Grundgebirge) 

Zeitliche Zuordnung Ü Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten 

E Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten (möglichst frühzeitig) 

Ü Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten 

Gesamtumfang der Maßnahme variabel 

Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (5 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG) bis zur Funktionserfüllung 

Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (5 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG) 
Dauerhafte Sicherung der Maßnahme nicht notwendig 

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen 
Nach der Fertigstellungs— und Entwicklungspflege weitere Unterhaltungsmaßnahmen zur Entwicklung eines stabi- 
len Waldrands (ZB: Auslichtung) 

Hinweise zur Kontrolle der Iandschaftspflegerischen Maßnahmen 
Die Durchführung der Maßnahme wird von der ökologischen Baubegleitung übem/acht. 
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Feststellungsentwurf 

B 533 — Ortsumgehung Auerbach 
Unterlage 9.3 T 

Maßnahmenblätter 

Maßnahmenblatt — Einzelmaßnahme zu Komplex e r: Z 
Projektbezeichnung Vorhabensträger Maßnahmen-Nr. 

B 533. Ortsumgehung Auerbach Bundesrepublik Deutschland 7 4 V 
B 533_170_1‚195 bis Staatliches Bauamt Passau 
B 533_200_0‚715 

Bezeichnung der Maßnahme ‘ 

. Maßnahmentyp 
. .. - V V ‘d ß h 

Verzncht auf Lagerflachen und Baustellenem- e""°'. ““““ "° me 
_ __ _ 

__ 
_ 

A Ausgle:chsmaßnahme 

rmhtungsflachen ln Uberschwemmungsgebleten E Ersatzmaßnahme 

G Gestaltungsmaßnahme 

W ' 

Waldersatz (ausschL nach 
Waldrecht) 

Zusatzindex Zu Maßnahmenkomplex 7: Vermeidungsmaßnahmen 
FFH Maßnahme zur Schadensbegren- 

zung bzw. Maßnahme zur Kohä- 
renzsicherung 

CEF funktionserhaltende Maßnahme 

FCS Maßnahme zur Sicherung eines 
günstigen Erhaltungszustandes 

zum Maßnahmenplan: 

Unterlage 9.2 Blatt 1,2 

Lage der Maßnahme 

Überschwemmungsgebiete von Hengersberger Che und Mapferdinger Bach 

Ausgangszustand der Maßnahmenfläche 

Flächen unterschiedlichster Nutzung irn Bereich der Überschwemmungsgebiete 

Ausführung der Maßnahme 

Beschreibung der Maßnahme 

Verzicht auf die Errichtung von Lagerflächen und BausteIleneinrichtungsflächen im Überschwemmungsbereich 

von Hengersberger Ohe und Mapferdinger Bach; keine Lagerung von wassergefährdenden Stoffen in diesen Be- 
reichen. 

Ziel: Minimierung von baubedingten Stoffeinträgen in die Fließgewässer 

Zeitliche Zuordnung Ü Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten 

>Z< Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten (möglichst frühzeitig) 

Ü Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten 

Gesamtumfang der Maßnahme n.q. 

Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (5 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG) 

Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (5 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG) 

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen 

Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen 

Die Einhaltung der Maßnahme wird von der Ökologischen Baubegleitung überwacht. 
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